
 

 

 

 

Stadt Erding 

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

 

 

Begründung 

in der Fassung vom 03. März 2020 

 

   

 

 

 

 

 

 

Erarbeitet für die Stadt von: 

CL MAP GmbH ï Flächennutzungsplan 

(Bestandsaufnahme 2012 durch den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München) 

NRT Narr Rist Türk ï Landschaftsplan und Umweltbericht 



Stadt Erding Begründung zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

Seite 1 03. März 2020 

Inhaltsverzeichnis Seite 

1. Einleitung 5 

1.1 Aufgabe der Bauleitplanung 5 

1.2 Definition und Reichweite des Flächennutzungsplanes 6 

1.3 Anlass, Ziel und Zweck der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Erding 7 

1.4 Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan 9 

1.5 Darstellungsinhalte des Flächennutzungsplanes 11 

1.6 Gültiger Flächennutzungsplan der Stadt Erding und bislang erfolgte Änderungen 11 

2. Beschreibung des Plangebiets 13 

2.1 Lage und Naturraum 13 

2.2 Historische Entwicklung 14 

2.3 Ortsbild 15 

3. Übergeordnete Planvorgaben 17 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 17 

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 17 

3.1.2 Regionalplan der Region München 20 

3.2 Flächen mit rechtlichen Bindungen und informelle Planungen 23 

3.2.1 Rechtswirksame Bebauungspläne 24 

3.2.2 Sanierungsgebiet 24 

3.2.3 Denkmalschutz 24 

3.2.4 Naturschutz 26 

3.2.5 Luftrecht 27 

4. Struktur- und Flächenbedarfsanalyse, Flächenpotentiale für die 
Siedlungsentwicklung 29 

4.1 Wohnen in Erding ï Bevölkerungs- und Wohnsiedlungsentwicklung 29 

4.1.1 Bevölkerungsentwicklung und -struktur 29 

4.1.2 Entwicklungsszenarien bis 2030 34 

4.1.3 Flächenpotentiale für Wohnen - Baurechtserhebung 35 

4.1.4 Baurechtserhebung Ergebnis 44 

4.1.5 Gegenüberstellung Flächen-,  Einwohnerpotentiale und Entwicklungsszenarien 46 

4.2 Arbeiten in Erding ï Arbeitsplatz- und Gewerbeflächenentwicklung 48 

4.2.1 Arbeitsplatzentwicklung 48 

4.2.2 Szenarien der Beschäftigtenentwicklung 49 

4.2.3 Flächenpotenziale für Gewerbe - Baurechtserhebung 51 

4.2.4 Baurechtserhebung Ergebnis 59 

4.2.5 Gegenüberstellung Flächenpotentiale, potentielle Beschäftigtenzahlen und  
Entwicklungsszenarien 61 



Begründung zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Stadt Erding 

03. März 2020 Seite 2 

4.2.6 Gewerbeflächenentwicklungskonzept 2016 65 

4.3 Einzelhandel, Nahversorgung, Dienstleistung 66 

4.3.1 Einzelhandelsgutachten 2012 66 

4.4 Tourismus und Gastgewerbe 68 

4.4.1 Beherbergungsgewerbe 68 

4.4.2 Therme Erding 68 

4.5 Öffentliche Einrichtungen 69 

4.5.1 Öffentliche Verwaltung und Sicherheit 69 

4.5.2 Soziale, kirchliche und kulturelle Infrastruktur 69 

4.5.3 Grünflächen, Freizeit und Erholung 73 

4.6 Technische Infrastruktur; Klima- und Umweltschutz 74 

4.6.1 Energieversorgung 74 

4.6.2 Telekommunikation 74 

4.6.3 Gas 75 

4.6.4 Fernwärme 75 

4.6.5 Wasserversorgung 75 

4.6.6 Abwasserbeseitigung 75 

4.6.7 Gewässer 75 

4.6.8 Grundwasser 76 

4.6.9 Abfall, Wertstoffe 76 

4.6.10 Immissionen 77 

4.6.11 Altlasten 77 

4.6.12 Gewinnung von Energie und Rohstoffen 77 

4.7 Verkehr 78 

4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr 78 

4.7.2 Straßenverkehr 80 

4.7.3 Fuß- und Radwegenetz 82 

4.7.4 Ruhender Verkehr 83 

4.8 Natur- und Landschaft 83 

4.8.1 Natürliche Grundlagen 83 

4.8.2 Flächennutzungen und ihre Auswirkungen 84 

4.8.3 Zusammenfassende Landschaftsbewertung 86 

4.8.4 Landschaftliches Leitbild, Grün- und Freiflächenkonzept, Schutzgebiete, Maßnahmen 87 

5. Entwicklungsziele und Leitlinien der Flächennutzungsplanung 90 

5.1 Siedlungsentwicklung 90 

5.1.1 Allgemeine Entwicklungsziele der Siedlungsentwicklung 90 

5.1.2 Leitlinien der Siedlungsentwicklung 90 

5.2 Wirtschaftliche Entwicklung 92 

5.2.1 Allgemeine Entwicklungsziele der wirtschaftlichen Entwicklung 92 

5.2.2 Leitlinien der Wirtschaftsentwicklung 92 

6. Flächenbilanz 94 



Stadt Erding Begründung zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

Seite 3 03. März 2020 

6.1 Flächenausweisungen 94 

6.2 Flächenänderungen gegenüber dem bestehenden Flächennutzungsplan 97 

6.2.1 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 01 ĂEichenkofen / Althamñ 97 

6.2.2 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 02 ĂLangengeisling / Kehrñ 98 

6.2.3 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 03 ĂSiglfingñ 99 

6.2.4 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 04 ĂGebiet westlich der Altstadtñ 100 

6.2.5 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 05 ĂAltstadt / ºstliches Randgebietñ 102 

6.2.6 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 06 ĂKletthamñ 103 

6.2.7 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 07 ĂRotkreuzstraÇe / Taufkirchener StraÇeñ 104 

6.2.8 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 08 ĂGebiet ºstlich der Bahn / Haager StraÇeñ 105 

6.2.9 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 09 ĂAltenerdingñ 106 

6.2.10 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 10 ĂAufhausen / Berghamñ 107 

6.2.11 Flªchenªnderungen im Stadtquartier 11 ĂPretzen und Indorfñ 108 

6.2.12 Flächenänderungen im Stadtquartier 12 ĂNeuer Bahnhof / Fliegerhorstñ 110 

7. Umweltbericht 112 

7.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Flächennutzungsplans 112 

7.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele  
des Umweltschutzes 112 

7.3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes der Schutzgüter (Basisszenario) 112 

7.3.1 Wechsel- und Summenwirkungen 120 

7.4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung  
nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden 120 

7.4.1 Methodisches Vorgehen und Schwierigkeiten 120 

7.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  
bei Durchführung der Flächenneuausweisungen 121 

7.4.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  
bei Durchführung von Verkehrsprojekten 122 

7.4.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  
bei Durchführung landschaftsplanerischer Maßnahmen 122 

7.4.5 Kumulationswirkung durch Umsetzung der geplanten Maßnahmen 123 

7.4.6 Prognose bei Nichtdurchführung der Planungen 123 

7.5 Europarechtliche Anforderungen an den Arten- und Gebietsschutz 123 

7.5.1 Betroffenheit von Natura-2000-Gebieten 123 

7.5.2 Hinweise zu den Belangen des speziellen Artenschutzes 124 

7.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 124 

7.6.1 Vermeidung und Verringerung 124 

7.6.2 Ausgleich 124 

7.7 Alternative Planungsmöglichkeiten 125 

7.8 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 127 

7.9 Zusammenfassung Umweltbericht 127 

8. Quellenverzeichnis 129 



Begründung zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Stadt Erding 

03. März 2020 Seite 4 

Anlagen 130 

8.1 Bau- und Bodendenkmäler 130 

8.1.1 Liste der Baudenkmäler in Erding 130 

8.1.2 Liste der Bodendenkmäler in Erding 137 

8.1.3 Beiplan zum Flächennutzungsplan: Übersicht der Bodendenkmäler 143 

8.2 Vorschulische und schulische Bildungseinrichtungen 144 

8.3 Stadt Erding - Einzelhandelskartierung 2012 150 

8.4 Spielplatzkonzept Erding: Spielraumkonzept 152 

8.5 Datenübersicht Baurechtserhebung (Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen,  
gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen) 153 

8.5.1 Einwohner / Arbeitsplätze 153 

8.5.2 Flächen 154 

8.6 Übersicht ï rechtsgültige, veröffentlichte Bebauungspläne 155 

8.7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Flächenneuausweisungen 162 

8.8 Planteil 238 
 



Stadt Erding Begründung zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

Seite 5 03. März 2020 

1. Einleitung 

1.1 Aufgabe der Bauleitplanung 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzu-

bereiten und zu leiten. Bauleitpläne hat die Gemeinde aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 1 und 3 BauGB).   

Dies ist der Fall, wenn die beabsichtigte oder zu erwartende städtebauliche Entwicklung der Gemeinde voraus-

sichtlich zu einer wesentlichen Veränderung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Ge-

meinde führt oder wenn es aus anderen, im öffentlichen Interesse liegenden Gründen notwendig wird, die örtliche 

und räumliche Entwicklung zu ordnen. 

Die Ortsplanung ist gem. Art. 28 des Grundgesetzes und Art. 83 der Bayerischen Verfassung Selbstverwaltungs-

aufgabe der Gemeinden. Wesentliche Instrumente der Ortsplanung sind die Bauleitpläne, die gem. § 2 Abs. 1 

des Baugesetzbuches (BauGB) von den Gemeinden in eigener Verantwortung aufzustellen sind.  

Gemäß Art. 3 Abs. 2 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) sind dabei von der Gemeinde ï so-

bald und soweit erforderlich ï ein Landschaftsplan und Grünordnungspläne aufzustellen.  

Auch wenn zu erwarten ist, dass Maßnahmen des überörtlichen Straßen- und Verkehrsbaus, des Bildungswe-

sens, der Wasserwirtschaft zur Verbesserung der Agrarstruktur oder sonstige Maßnahmen anderer Auftraggeber 

zu Auswirkungen auf die bauliche Entwicklung des Gemeindegebiets führen, hat die Gemeinde darüber zu befin-

den, ob Bauleitpläne (ggf. mit Landschaftsplan oder Grünordnungsplänen) aufzustellen oder zu ändern sind. 

Die Flächennutzungsplanung soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftli-

chen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen mitei-

nander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewähr-

leisten. Die Bauleitplanung soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in 

der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell 

zu erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 BauGB): 

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der 

Wohn- und Arbeitsbevölkerung; 

- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 

die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens 

sowie der Bevölkerungsentwicklung; 

- die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, 

der jungen, alten und behinderten Menschen, die unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Män-

ner sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung; 

- die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Stadtteile sowie 

die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche; 

- die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Stadt-

teile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die 

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes; 

- die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festgestellten Erfordernisse für 

Gottesdienst und Seelsorge; 

- die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-

sondere der Schutzgüter (siehe § 1 Abs. 6, a-i BauGB); 

- die Belange der Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Ar-

beitsplätzen, des Post- und Telekommunikationswesens, der Versorgung, insbesondere mit Energie und 

Wasser, der Sicherung von Rohstoffvorkommen; 
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- die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öf-

fentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichti-

gung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung; 

- die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschlussnutzung von Militärlie-

genschaften; 

- die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder 

einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung; 

- die Belange des Hochwasserschutzes. 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB muss zu jedem Bauleitplan für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchgeführt werden, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-

weltbericht beschrieben und bewertet werden. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berück-

sichtigen. 

Bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplans sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 

untereinander gerecht abzuwägen. 

Zum Flächennutzungsplan gehört ein integrierter Landschaftsplan, der die landschaftsplanerischen Leitlinien der 

Stadt darstellt. Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan besteht aus der Planzeichnung und 

der Begründung. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 

Der Begründung sind im Anhang Themenkarten, Tabellen und Übersichten beigefügt, die im Zuge der Erarbei-

tung eines Gesamtkonzeptes für den Flächennutzungsplan entwickelt wurden und Aussagen zu ausgewählten 

Themen, die in der Begründung nach Kapiteln aufgeführt sind, verdeutlichen. 

1.2 Definition und Reichweite des Flächennutzungsplanes 

Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan und der Bebauungsplan (ver-

bindlicher Bauleitplan). Vorschriften über die Darstellungen und Festsetzungen der Bauleitpläne enthält die Ver-

ordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO).  

Im FNP ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung erge-

bende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzu-

stellen. (§ 5 Abs. 1 BauGB). Der FNP ist die zusammenfassende räumliche Planungsstufe auf der örtlichen 

Ebene und gibt auch Aufschluss über die Maßnahmen und Nutzungsregelungen anderer Planungsträger, die sich 

im Gemeindegebiet räumlich auswirken. Der FNP ist Grundlage und Voraussetzung für die Aufstellung von Be-

bauungsplänen.  

Als umfassendes Instrument zur vorbereitenden Regelung der Bodennutzung dient der FNP nicht nur den ge-

meindlichen Zielen, sondern auch der Abstimmung mit überörtlichen und übergeordneten sowie fachlichen Pla-

nungen. Der FNP ist gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen und gem. § 2 Abs. 2 

BauGB mit den benachbarten Gemeinden abzustimmen. 

Verbindliche Ziele der Raumordnung, denen der FNP gem. § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen ist, enthalten das Lan-

desentwicklungsprogramm (LEP) nach Art. 13 BayLplG, der Waldfunktionsplan (WFP) sowie der Regionalplan 

München (Art. 17 BayLplG). Art und Umfang der Anpassungspflicht im Zuge der gemeindlichen Bauleitplanung 

hängen vom Konkretisierungsgrad der Ziele ab. Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach gesetzli-

chen Vorschriften rechtswirksam festgesetzt sind, werden gem. § 5 Abs. 4 BauGB in den FNP nachrichtlich über-

nommen, z. B. Planfeststellungen nach dem Straßen-, Abfall- oder Wasserrecht, immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigungen für Abfallbeseitigungsanlagen, Planfeststellungen nach Flurbereinigungsgesetz, Natur- und Land-

schaftsschutzverordnungen nach dem Bay. Naturschutzgesetz, Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete. 
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Im Rahmen der sog. Klimaschutzklausel wurde der Umweltbericht im Bauleitplan an die Bedürfnisse der Anpas-

sung an den Klimawandel und den Klimaschutz ergänzt. Nach §1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitra-

gen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. Nach  

§ 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 

werden. Dieser Grundsatz ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des BauGB zu berücksichtigen. 

Der FNP ist für die bei seiner Aufstellung beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bin-

dend; es besteht Anpassungspflicht gemäß § 7 BauGB. Gegenüber dem Bürger entwickelt der Flächennutzungs-

plan keine unmittelbare Rechtswirkung. Aus seinen Darstellungen sind keine Rechtsansprüche, wie etwa Bauge-

nehmigungen für ein bestimmtes Grundstück, herzuleiten. Jedoch müssen alle Bebauungspläne aus dem FNP 

entwickelt werden. Diese enthalten dann gegenüber dem Bürger rechtsverbindliche Festsetzungen. 

Wesentliche Inhalte des FNP sind: die Abgrenzung von bebauten und unbebauten Flächen; die Gliederung der 

Wohnbauflächen; die Lage der gemischten, gewerblichen und Sonderbauflächen; Standorte und Flächen für Ein-

richtungen des Gemeinbedarfs und der Ver- und Entsorgung; die wichtigsten Verkehrsstraßen und die Gliede-

rung der Freiflächen in Grün-, Wald- und Landwirtschaftsflächen. 

Der FNP ist ständig aktuell zu halten. Dadurch erfüllt er auch langfristig seine ortsentwicklungspolitische und stra-

tegische Schnittstellenfunktion als Entscheidungsinstrument. 

1.3 Anlass, Ziel und Zweck der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Erding 

Der gültige Flächennutzungsplan ist als Arbeitsgrundlage, nicht nur für die Verwaltung, zu aktualisieren. 

Neben den geänderten Rechtsgrundlagen der Bauleitplanung wie z.B. der BauGB-Novellierung 2004, Klima-

schutz-Novelle 2011 und Innenentwicklungs-Novelle 2013 haben sich auch das Landesentwicklungsprogramm 

und der Regionalplan als einschlägige Planungsgrundlagen eines Flächennutzungsplanes mehrfach geändert. 

Die übergeordneten Planungsgrundlagen sind anzupassen. 

Anhaltende Siedlungsentwicklung 

Aufgrund der anhaltenden Siedlungsentwicklung mit zahlreichen raumbedeutsamen Planungen (z.B. Verkehrs-

Großprojekte auf dem Gebiet der Stadt Erding) weicht die gültige Flächennutzungsplandarstellung im Detail stark 

ab. Weiter hat sich die Verarbeitung der Datengrundlagen von der digitalen Darstellung mittels CAD zu modernen 

Geoinformationssystemen, wo die Verknüpfung von Sach- und Raumdaten ermöglicht wird, weiterentwickelt. Die 

Plangrundlagen sind daher dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Die Stadt Erding hat sich entschieden, 

das Verfahren der Gesamtüberarbeitung nicht als Änderungsverfahren, sondern als Neuaufstellung durchzufüh-

ren. 

Gründe 

Folgende Gründe für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erding lassen sich nennen: 

- Die Planungsgrundlagen des gültigen Flächennutzungsplanes stammen aus den frühen 1990er Jahren. 

Die Entwicklungsziele der Stadt Erding sind darin heute nur noch teilweise ablesbar. Die seinerzeit 

durchgeführten Bestandserhebungen und Prognosen eignen sich nicht mehr als Grundlage für die zu-

kunftsorientierte Darstellung von Flächennutzungen. Eine aktuelle Bestandsaufnahme von Natur und 

Landschaft, die das gesamte Gemeindegebiet umfasst, fehlte bislang. Für die Darstellungen in einem 

neuen FNP sind aktuelle Datengrundlagen heranzuziehen. 

- Die partiellen Änderungen können in der Summe nicht mehr mit dem damaligen städtebaulichen und 

landschaftsräumlichen Gesamtkonzept in Einklang gebracht werden. Es besteht ein Bedarf, das bishe-

rige Gesamtkonzept fortzuentwickeln und dabei an die neuen Rahmenbedingungen und Entwicklungs-
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tendenzen anzupassen. Die Neuaufstellung gewährleistet, dass die räumlichen Planungen und Nut-

zungskonkurrenzen für das gesamte Gemeindegebiet umfassend koordiniert und in einem neuen Ge-

samtkonzept aufeinander abgestimmt werden.  

- Die erforderliche Planung größerer, zusammenhängender Bauflächen im Hinblick auf eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung sowie unter Berücksichtigung des Freiraumschutzes und des Grundsatzes 

der Nachhaltigkeit soll nun auf der Grundlage einer aktuellen, fundierten und zielgerichteten Gesamtkon-

zeption stattfinden. 

- In vielen Sachbereichen Erdings haben sich die Planungsziele und Zeitvorstellungen vom Erreichen die-

ser Ziele ï nicht zuletzt auch aufgrund der geänderten, zur Verfügung stehenden Instrumentarien ï zum 

Teil erheblich geändert. 

- Die Flächennutzungsplanung ist an inzwischen vielfach neu gestaltetes bzw. geändertes planungsrele-

vantes Recht anzupassen, insbesondere in den Bereichen Natur- und Landschafts-, Wasser-, Boden- 

und Klimaschutz. So ist nunmehr ein Umweltbericht zum FNP zu erstellen und als gesonderter Teil in 

die Begründung zu integrieren. 

- Die im Laufe der letzten Jahre geänderten konzeptionellen und flächenhaften Ansprüche der Fachpla-

nungen samt ihren gesetzlichen Anforderungen machen eine Neuabstimmung und Integration ihrer An-

forderungen erforderlich. Insbesondere der Verkehrsentwicklungsplan und Landschaftsplan sind in den 

FNP integriert. 

Fliegerhorst Erding 

Im Oktober 2011 wurde vom Bundesverteidigungsminister bekannt gegeben, dass der Fliegerhorst in Erding im 

Zuge der Strukturreform der Bundeswehr geschlossen werden wird. Dies stellt aus der Sicht der Stadtentwick-

lung Erdings eine absolut zentrale und für die Zukunft entscheidende Veränderung dar, da nach Aufgabe der mili-

tärischen Nutzung der Standort in die kommunale Planungshoheit und damit in die eigenverantwortliche Gestal-

tung der städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zurück fällt. 

Aus diesem Grunde wurde 2012 für das Gesamtareal des Fliegerhorstes eine städtebauliche Entwicklungsstudie 

erarbeitet, mit der eine stadtverträgliche Lösung entwickelt und die Chancen und Perspektiven für die zukünftige 

Stadtentwicklung aufzeigt werden. Die Entwicklungsstudie wurde am 5. Juli 2012 dem Stadtrat vorgestellt. Auf 

dessen Basis wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 211 ĂFliegerhorstñ beschlossen.  

Die Ziele und Leitlinien der Entwicklungsstudie fließen in die Flächennutzungsplanung ein. So kann die Stadt Er-

ding auf diese bedeutsame Veränderung reagieren und insbesondere die Flächen des Fliegerhorstes in die Ent-

wicklungsziele der Stadt integrieren. 

Die Schließung des Standortes wurde ursprünglich auf das Jahr 2019 datiert. Im Juni 2015 wurde bekannt gege-

ben, dass das Bundesverteidigungsministerium sich entschieden hat, die Ausbildungswerkstatt Erding von 2016 

an für weitere dreieinhalb Jahre zu erhalten. Ferner stehe erforderliche Ersatzinfrastruktur in Manching etwa zwei 

Jahre später als geplant zur Verfügung. Es sollen jedoch nicht alle Dienststellen automatisch in vollem Umfang 

bis 2021 in Erding verbleiben müssen. Teilabzüge und -auflösungen seien möglich. Der endgültige Abzug wird 

bis Ende 2024 erfolgen. 

Von Seiten der Bundeswehr wurde Ende Juni 2015 öffentlich bekannt gemacht und zugesichert, dass die Verzö-

gerung keine Konsequenzen für Planung und Bau des S-Bahn-Ringschlusses, des neuen Bahnhofs und der 

Nordumfahrung haben werde. Interimslösungen sollen angeboten werden, sollten etwa Gebäude für Straßen- 

oder Schienenbau weichen müssen. 

Gesamtstädtische Konzeptionen 

Im Zuge der Flächennutzungsplan-Fortschreibung werden die übergeordneten Ziele und Rahmenbedingungen, 

die derzeit erkennbaren Bedürfnisse der Stadt Erding, sinnvolle bauliche Erweiterungen und Umstrukturierungen, 

Verbesserungen der technischen Infrastruktur und nicht zuletzt die natürlichen Lebensgrundlagen berücksichtigt. 
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Die Fortschreibung beinhaltet deswegen auch die Aktualisierung des Landschaftsplans, dessen Grundlagen und 

Ziele schrittweise in die vorbereitende Bauleitplanung übernommen werden. Er legt Ziele und Maßnahmen für 

Naturschutz, Landschaftspflege und Entwicklung der Freiflächen im Stadtgebiet fest. Geänderte Vorschriften und 

Rechtsprechungen sollen sachgemäß in die Fortschreibung eingebracht werden. 

1.4 Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan 

Im nachfolgenden werden die maßgeblichen Arbeitsschritte des Planungsablaufs bis zur vorliegenden Fassung 

des Flächennutzungsplans aufgeführt:  

1) Ortsplanerische Bestandsaufnahme  

Die ortsplanerische Bestandserhebung zum Flächennutzungsplan erfolgte im ersten Halbjahr 2012 und wurde bis 

zum Sommer 2014 aktualisiert. Sie wurde in folgenden Schritten durchgeführt: 

- Ermittlung der landes- und regionalplanerischen Vorgaben 

- Zusammenstellung und Auswertung der relevanten Strukturdaten als Grundlage für die Stadtentwicklung 

- Aufnahme des Siedlungsbestands mit öffentlichen Einrichtungen sowie vorschulischen und schulischen 

Bildungseinrichtungen sowie etwaiger Sondernutzungen  

- Analyse der Wohn- und Gewerbeentwicklung im Stadtgebiet 

- Qualifizierte und quantifizierte Baurechtsermittlung 

Parallel zur ortsplanerischen Bestandsaufnahme erfolgte die Bestandsaufnahme und Analyse von Natur und 

Landschaft durch den Landschaftsplaner. 

2) Analyse - Erarbeitung übergeordneter Planungsziele  

Nach diesen Schritten erfolgte die Auswertung und Analyse der Bestandsgegebenheiten sowie die Auswertung 

der eingeholten Hinweise, Anregungen und Erfordernisse zum Flächennutzungsplan. Die Ergebnisse wurden zu-

sammengefasst. 

3) Zieldiskussion 

Eine Zieldiskussion schließt sich an und ist Bestandteil der Konsensfindung. Dabei wurden Leitlinien der Sied-

lungsentwicklung erarbeitet. Im Rahmen dieses Arbeitsschrittes erfolgten die Zielplanung in thematischer Unter-

gliederung (Gewerbe, Wohnen, Infrastruktur etc.) bzw. die Identifizierung und das Benennen von künftigen Ent-

wicklungsbereichen. 

4) Vorentwurfsplanung 

Ein zusammenfassender Flächennutzungsplan-Vorentwurf mit integriertem Landschaftsplan wurde auf Grund-

lage der erarbeiteten und abgestimmten Planungsvorschläge ausgearbeitet. Dabei ist auch die Entscheidung be-

züglich der Einarbeitung landschaftsplanerischer Inhalte in den Flächennutzungsplan erfolgt. Der Flächennut-

zungsplan-Vorentwurf mit integrierter Landschaftsplanung wurde im Stadtrat erörtert und der Beschluss zur 

Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gefasst. 

5) Verfahrenseinleitung - Frühzeitiges Beteiligungsverfahren 

Mit Versendung der Unterlagen erfolgte die Einleitung des Verfahrens; zugleich erfolgte die öffentliche Auslegung 

der Planunterlagen (Sammlung der Stellungnahmen). 

6) Abwägung ï Billigung ï Entwurfsplanung ï Öffentliche Auslegung 

Nach Beendigung der Beteiligungsfrist wurden die Äußerungen ausgewertet und unter erster Abwägung der Be-

lange ggf. in die Planung einbezogen. Nach Überarbeitung und Konkretisierung der Planung sowie Billigungsbe-

schluss des Stadtrats erfolgte mit der öffentlichen Auslegung der zweite Schritt des Beteiligungsverfahrens. Die 

Öffentlichkeit und die beteiligten Stellen wurden von der Auslegung des Planentwurfs mit Begründung und Um-

weltbericht unterrichtet und konnten erneut Stellungnahmen abgeben. 
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7) Abwägung ï Billigung - Entwurfsplanung 

Die Stellungnahmen wurden geprüft und in die Abwägung einbezogen. Es ergaben sich Änderungen und Ergän-

zungen durch die eine erneute und verkürzte Offenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich wurde. Die Öffent-

lichkeit und die beteiligten Stellen wurden von der erneuten Auslegung des Planentwurfs mit Begründung und 

Umweltbericht unterrichtet und konnten Stellungnahmen zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgeben. 

8) Abwägung ï Feststellungsbeschluss ï Genehmigung und Bekanntmachung 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden abgewogen und der Flächennutzungsplan mit Begründung und Um-

weltbericht in der vorliegenden Fassung festgestellt. Daraufhin wird dieser zur Genehmigung eingereicht. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Regelverlauf des Verfahrens zur Erarbeitung eines Flächennutzungsplans 

mit integriertem Landschaftsplan nach dem Baugesetzbuch (BauGB) auf: 

 

Verfahrensablauf gemäß BauGB mit Darstellung des Landschaftsplanungsprozesses 
Quelle: Kommunale Landschaftsplanung in Bayern: Ein Leitfaden für die Praxis, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt 
und Gesundheit, April 2010 
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1.5 Darstellungsinhalte des Flächennutzungsplanes 

Planzeichnung 

Die Planzeichnung ist neben der Begründung das wesentliche Element des Flächennutzungsplans. Der Land-

schaftsplan ist integrierter Bestandteil des Flächennutzungsplanes. 

Grundlage zur systematischen Darstellung des Planinhaltes sind die Inhalte nach § 5 Abs. 2 BauGB, die Inhalte 

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie der Planzeichenverordnung (PlanzV). 

Die Darstellung ist nicht parzellenscharf. Untergeordnete Straßen sowie kleinere Grünflächen sind als Bestandteil 

der Bauflächen dargestellt. Des Weiteren spielt im Flächennutzungsplan der Stadt Erding die örtliche Grünverbin-

dung mit Fuß- und Radwegen eine wichtige Rolle. In der Planzeichnung können diese Darstellungen auch in pri-

vate Grundstücke ragen. Dies hat nur einen darstellerischen Charakter, da diese Wegebeziehungen ansonsten 

kaum erkennbar wären. Für private Eigentümer entstehen dadurch keine Verpflichtungen. 

Planinhalte 

Nach § 5 BauGB können im Flächennutzungsplan insbesondere dargestellt werden: Bauflächen, Baugebiete; 

Gemeinbedarfsflächen; Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge; Flächen 

für Ver- und Entsorgungsanlagen; Grünflächen; Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen 

zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes; Wasserflä-

chen sowie Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserabflusses freizu-

halten sind; Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen; Flächen für 

die Landwirtschaft und Wald; Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft. 

Darüber hinaus sollen Flächen dargestellt werden, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 

äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforder-

lich sind; unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien bestimmt sind; die für bauliche 

Nutzungen vorgesehen sind, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB hat eine Gemeinde die Möglichkeit, die Darstellung der für die Bebauung vorgese-

henen Bauflächen nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung (Bauflächen) und nach der besonderen Art 

ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) zu wählen. 

Die Wohnbauflächen werden in der Planzeichnung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erding als Baugebiete 

(WA, WR und WB) dargestellt. Die gemischten Bauflächen sind in Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU) und 

Dorfgebiete (MD) differenziert. Diese Unterscheidung ist sinnvoll, weil sich diese drei Gebietsformen in ihrer städ-

tebaulichen Struktur grundlegend voneinander unterscheiden. Bei den gewerblichen Bauflächen wird aufgrund 

der unterschiedlichen Anforderungen an den Immissionsschutz zwischen Industriegebiet (GI) und Gewerbegebiet 

(GE) unterschieden. 

Hinweise und Übernahmen von anderen Planungsträgern, wie z.B. Grenzen der Wasserschutzgebiete, Grenzen 

der Landschaftsschutzgebiete, kartierte Biotope oder Flächen mit Verdacht auf Altlasten sind in der Planzeich-

nung nachrichtlich dargestellt. 

1.6 Gültiger Flächennutzungsplan der Stadt Erding und bislang erfolgte Änderungen 

Die Stadt Erding verfügt über einen Flächennutzungsplan mit eingearbeitetem Landschaftsplan, der in der Fas-

sung vom 06.11.2003 am 15.07.2004 bekannt gemacht wurde. 

In der Folgezeit wurde das 1. Änderungsverfahren für mehrere Änderungsbereiche durchgeführt; diese Änderun-

gen standen alle im Zusammenhang mit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen bzw. Bebauungsplanände-
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rungen für die Gewerbe- und Sondergebiete im Stadtgebiet. Die mit Beschluss des Stadtrats am 28.09.2006 fest-

gestellte 1. Flächennutzungsplan-Änderung wurde von der Regierung von Oberbayern mit Bescheid vom 

17.01.2007 genehmigt. 

In einem 2. Änderungsverfahren wurden ebenfalls für mehrere Teilbereiche Anpassungen vorgenommen. Die mit 

Beschluss des Stadtrats am 28.09.2010 festgestellte 2. Flächennutzungsplan-Änderung wurde von der Regie-

rung von Oberbayern mit Bescheid vom 01.02.2011 genehmigt. 

Ein 3. Änderungsverfahren hat die Verlegung des Erdinger Bahnhofs zum Thema und umfasst den neuen Bahn-

hofsstandort, der nordöstlich an die Erdinger Innenstadt anschließt. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans 

wurde vom Stadtrat am 26.06.2012 festgestellt. Dieser Beschluss wurde am 04.06.2013 wieder aufgehoben, um 

eine Übereinstimmung der Flächennutzungsplanänderung an die neu abgestimmte Planung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie für den Bereich des neuen Bahnhofs 

(Tieferlegung der S- und Regionalbahn) herstellen zu können. 

Die 4. Änderung des Flächennutzungsplans beinhaltet zum einen die Erweiterung des Betriebsgeländes des Er-

dinger Weißbräu bzw. die Errichtung eines Gewerbegebiets auf Oberdinger Flur, zum anderen die Anpassung 

eines bis jetzt als Mischgebiet ausgewiesenen Teilbereichs an die bestehende Nutzung als Wohngebiet. Die 4. 

Änderung des Flächennutzungsplans wurde vom Stadtrat am 28.02.2012 festgestellt. 

Im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplans wurden für mehrere Teilbereiche Anpassungen vorge-

nommen. Dies sind die Neuausweisung einer Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Abfall 

bei Siglfing an der Sigwolfstraße (ED 19); der Entfall der Abfallentsorgungsnutzung am Rennweg / Sigwolfstraße 

(ED 19); im Bereich des Kindergartens zwischen Haager Straße und Hohenlindener Straße (B 388); die Ände-

rung eines bis jetzt als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Teilbereichs als Mischgebiet und die Auswei-

sung einer Fläche für die Abfallentsorgung mit der Nutzung Wertstoffhof; die Anpassungen im Bereich des 

Kronthaler Weihers zur Schaffung eines erweiterten Freizeitangebotes; die Ausweisung einer Waldfläche und die 

Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes im Bereich Anton-Bruckner-Straße / Ganghofer Straße; die Auswei-

sung eines neuen Allgemeinen Wohngebietes an der Fehlbachstraße in Langengeisling; die Änderung eines bis 

jetzt als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Teilbereichs als Grünfläche mit Bolzplatz an der Rotkreuz-

straße. Die 5. Änderung wurde vom Stadtrat am 27.11.2012 festgestellt. 

Die 6. Änderung bezieht sich auf die Nachfolgenutzung f¿r den Bereich um den ĂAlten Bahnhof Erdingñ, die dort 

mit dem S-Bahn-Ringschluss und der Verlagerung des Bahnhofs an einen neuen Standort geplant ist. 

Die 7. Änderung befasst sich mit den Veränderungen im Fliegerhorst, die sich durch die Konversion der Fläche 

ergeben (vgl. Ziffer 1.3.) 

Inhalt der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ist eine Änderung im Bereich der Therme Erding. 

Inhalt der 9. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Änderung einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein 

Sondergebiet ĂBundespolizeiñ. 

In der 10. Änderung werden mehrere Teilflächen zusammengeführt. Dies sind die Änderung der Gewerbefläche 

f¿r das Kino in Erding zur Sonderbauflªche (Bebauungsplan Nr. 156.1 Ănºrdlich Dorfener StraÇe, westlich Kel-

tereistraÇeñ), das Ergebnis der städtebaulichen Entwicklungsstudie zum Fliegerhorst Erding (Bebauungsplan Nr. 

211) sowie die beiden in Langengeisling befindlichen Flächen (Bebauungsplan Nr. 214 und Nr. 215) im Ergebnis 

des städtebaulichen Wettbewerbs vom März 2014. 

Die 11. Änderung umfasst eine  nderung im Bereich des Baugebiets ĂSüdlich Thermengartenñ (Bebauungsplan 

Nr. 223). 

Inhalt der 12. Änderung des Flächennutzungsplans ist eine Änderung im Bereich des Gewerbegebiets in Berg-

ham für eine Sonderbaufläche Einzelhandel (Bebauungsplan Nr. 48.15), welche nicht weiter verfolgt wird. 
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2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Lage und Naturraum  

Die Stadt Erding ist große Kreisstadt des Landkreises Erding im Regierungsbezirk Oberbayern und liegt im Nord-

osten der Region München (Planungsregion 14). 

Erding grenzt an die Landkreise Landshut, Mühldorf am Inn, Ebersberg, München und Freising. Das Zentrum der 

Landeshauptstadt München liegt ca. 40 km südwestlich von Erding. Die Entfernung nach Landshut beträgt ca.  

35 km, nach Freising ca. 15 km und zum Flughafen ca. 10 km. Die drei Gemarkungen der Stadt sind Erding, Alte-

nerding und Langengeisling. 

An das Stadtgebiet grenzt im Norden die Gemeinde Berglern (VG Wartenberg) an, im Osten befinden sich die 

Gemeinden Fraunberg, Bockhorn und Walpertskirchen (VG Hörlkofen), im Süden die Gemeinde Wörth (VG 

Hörlkofen) und im Westen die Gemeinden Moosinning, Oberding und Eitting (beide VG Oberding). 

Erding liegt auf 463 m über Normalhöhennull (NHN)1 und befindet sich am Flusslauf der Sempt, einem kleinen 

Nebenfluss der Isar, die sich im Bereich der historischen Altstadt in Sempt und Fehlbach teilt. 

 

Stadt Erding - Lage im Raum 
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2012 und Darstellungen PV München 

Naturräumlich gesehen liegt das Stadtgebiet zum großen Teil im Isar-Sempt-Hügelland. Von Norden ragen ein 

schmaler Ausläufer des Naturraums Münchner Schotterebene (Erdinger Moos) und von Süden ein Ausläufer der 

Untereinheit ĂSempt-Schwillachtalñ in den Planungsraum. Im Westen wird das Gemeindegebiet von einer leicht 

gewölbten Altmoräne, im Osten von den Ausläufern des tertiären Hügellandes begrenzt. 

Geologie und Oberflächengestalt wurden hauptsächlich durch die Eiszeiten bestimmt. Von Gletschern mitge-

führte Geröllmassen wurden als sogenannte ĂAltmoränenñ abgelagert. Schmelzwasser schwemmten Geröll aus 

dem heutigen Sempttal aus und lagerten es in Form von Terrassen nördlich im Anschluss an die Altmoränen wie-

der ab. Im Talraum bildete sich im Bereich der Grundwasseraustritte Alm. 

                                                           

1 Normalhöhennull (NHN) ist die aktuelle Bezeichnung der Bezugsfläche für das Nullniveau der Höhen über dem Meeresspiegel im 

Deutschen Haupthöhennetz 1992 (DHHN92). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Referenzfl%C3%A4che
http://de.wikipedia.org/wiki/Nullniveau
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Haupth%C3%B6hennetz
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Vor allem am Südrand und im Norden des Stadtgebietes führte hoher Grundwasserstand zu Moorbildung. Auf 

den Schotterterrassen und den flachen Altmoränenhügeln entwickelten sich aus teilweise meterdick aufgeweh-

tem Löss vor allem Braunerden und Parabraunerden mit besonders fruchtbaren Ausbildungen östlich und west-

lich der Stadt Erding. Übergänge zu Gley bzw. Gleyböden finden sich in Mulden und Senken der Altmoräne. 

Die Münchner Schotterebene birgt eines der bedeutendsten Grundwasservorkommen Europas. Im Stadtgebiet 

tritt Grundwasser zunächst bedingt durch Anstau im enger werdenden Tal der Sempt im Bereich ĂWörther Moosñ 

und dann wieder im Norden von Erding zutage. Die Grundwasserstände befinden sich heute bedingt durch ver-

schiedene großräumige und lokale Entwässerungsmaßnahmen wesentlich tiefer unter Gelände als ursprünglich. 

Als wichtigste Gewässer durchfließen die Sempt und ab der Altstadt Sempt und Fehlbach das Stadtgebiet von 

Süden nach Norden. Infolge von Kiesabbauvorhaben entstanden und entstehen eine Vielzahl kleinerer, aber 

auch große ungegliederte Wasserflächen. Die flachwellige Altmoräne wird durch eine Reihe von Bächen und 

Gräben hauptsächlich nach Osten entwässert. 

Das Klima ist feucht gemäßigt mit häufigen und ergiebigen Niederschlägen. Die Hang- und Kuppenlagen der Alt-
moräne weisen eine geringere Tagesschwankung der Temperatur auf als das Sempttal. Hier wiederum besteht 
die Neigung zu Kaltluftbildung und Spätfrösten und zu ausgeprägteren Inversionen. Der Wind wird durch die Aus-
richtung des Sempttals häufig nach Norden abgelenkt. 

Potentielle natürliche Vegetation Stadt Erding: 

- Niedermoorflächen: Kalkflachmoor und Schwarzerlenbruch, Erlen-Eschen-Auwald. 

- Altmoräne: Reiner Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald. 

- Staunasse Bereiche der Altmoräne: Waldmeister-Tannen-Buchenwald. 

Nach der Moorkultivierung2 herrschte im Talraum der Sempt lange das Bild einer weiträumigen Wiesenlandschaft 

vor, die inzwischen zum überwiegenden Teil von Äckern durchsetzt ist. Die wenigen Waldflächen erstrecken sich 

auf die für landwirtschaftliche Nutzung weniger geeigneten staunassen Bereiche im Süden der Altmoränenriegel. 

Über die übrigen Landschaftsteile erstrecken sich intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen, wobei die Struk-

turarmut mit der Bodengüte und Ebenheit des Geländes zunimmt (nordwestlich Langengeisling). 

Die ursprünglich weit verbreiteten Feuchtflächen unterschiedlicher Ausprägung wurden auf wenige Flächen ent-

lang von Sempt und Fehlbach und entlang einer Reihe von Gräben (vor allem westlich von Eichenkofen) und im 

Wörther Moos zurückgedrängt. Die früher bedeutenden Wiesenbrüterbestände wurden stark reduziert. Der früher 

typische, wenn auch von Natur aus seltene Halbtrockenrasen wird durch einige wenige Flächen im Süden des 

Stadtgebietes (ĂMoosmaxñ) repräsentiert, wenn auch nicht mehr mit der ursprünglichen Fülle seltener Pflanzenar-

ten. Hauptsächlich als Folge der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind die Bäche und Gräben der Altmo-

räne in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt. 

2.2 Historische Entwicklung 

Der Landschaftsraum beiderseits der Sempt war schon sehr früh besiedelt, was durch zahlreiche Bodenfunde 

und Bodendenkmäler bezeugt wird. Die Endung `ing´ im Ortsnamen zeigt den bajuwarischen Ursprung der Stadt 

Erding. Die planmäßige Stadtgründung Erdings durch die Wittelsbacher an einer nördlich von (Alten)Erding gele-

genen Gabelung von Sempt und dem künstlich vertieften Fehlbach liegt im 13. Jahrhundert. Mit der Gründung 

einer Stadt von Handwerkern, Kaufleuten und Ackerbürgern auf halben Weg zwischen München und Landshut 

sollte einerseits ein herzoglicher Stützpunkt gegen den Bischof von Freising angelegt, andererseits ein neuer  

                                                           

2 Der ursprüngliche Charakter des Erdinger Mooses blieb bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts weitgehend erhalten. Erst Entwässe-

rungsmaßnahmen und Torfabbau führten gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur Urbarmachung des Gebiets. Um 1930 waren nur 
noch 23 Quadratkilometer, also etwa zehn Prozent der ursprünglichen Fläche des Erdinger Mooses, nicht kultiviert. 
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Entwicklungsimpuls in einem agrarisch geprägten Gebiet gesetzt werden. Die Ursprünge einiger Stadtteile sind 

wesentlich früher. 

Die weitere Siedlungsentwicklung war wesentlich von naturräumlichen Gegebenheiten geprägt; feuchte Talauen 

und Moosbereiche wurden ebenso gemieden wie direkte Hanglagen. 

Bis heute ist die Stadt Erding ein wichtiger Mittelpunkt von Handel und Gewerbe in einem landwirtschaftlich struk-

turierten Raum. Einflüsse, wie der Anschluss an das Eisenbahnnetz, der Bau des Militärflugplatzes, der Zuzug 

von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, die Einbeziehung in das S-Bahnnetz der Region München, der Bau 

des Flughafens München, beeinflussten die weitere Entwicklung.  

Eine Ausbreitung der Siedlungsflächen in größerem Umfang setzte erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts ein. Vor allem in den 60er und 70er Jahren entwickelte die ehemalige Gemeinde Altenerding eine rege Bau-

tätigkeit. In jüngerer Zeit drängt die Siedlungsentwicklung nach außen; an den Ortsrändern wurden neue Bauge-

biete realisiert, z. B. Gebiet Taufkirchner Straße, Parksiedlung Klettham, Baugebiet Pretzen, Gewerbegebiet Er-

ding West. Gleichzeitig zeigte sich zunehmend eine bauliche Entwicklung im Innenbereich durch Umstrukturie-

rung z. B. Am Gries, ehem. Stiftungsbrauerei, ehem. Milchwerk. 

Neben den besiedelten Bereichen - Eichenkofen/Altham, Langengeisling, Erding, Siglfing, Klettham, Altenerding, 

Bergham/Aufhausen und Pretzen - gibt es eine Reihe von kleineren Stadtteilen und Weilern: im östlichen Stadt-

gebiet Ammersdorf, Neuhausen, Indorf, im Süden Sindlfing und im Westen Itzling und Werndlfing. 

2.3 Ortsbild 

Die Altstadt mit dem von Marktstraßen gebildeten Achsenkreuz ist in der homogenen, maßstäblichen Baustruktur 

und Nutzungsmischung bis heute im Wesentlichen erhalten geblieben. Die birnenförmige Gestalt ergibt sich aus 

den beiden Wasserläufen, die der Stadt gleichsam den Wert einer Wasserfestung verliehen haben. 

Die heutige Stadt Erding wurde im zweiten Vier-

tel des 13. Jahrhunderts gegründet. 

Bereits im 14. Jahrhundert wurde die Altstadt 

um eine erste, die sog. Haager Vorstadt (Sü-

den) erweitert. In späterer Zeit wurden weitere 

Vorstädte vor dem Münchner (West), dem 

Landshuter (Ost) und dem Freisinger Tor (Nord) 

errichtet. Bis in das beginnende 19. Jahrhundert 

hat sich die Stadt in dieser Ausdehnung erhal-

ten. 

Die Weite der Marktstraßen und die verhältnis-

mäßig niedrige Bebauung mit überwiegend dem 

18. Jahrhundert angehörenden altbayerischen 

Bürgerhäusern geben der Stadt bis in die Ge-

genwart das Gepräge einer Gründungsstadt. 

Von den vier Vorstädten zeigt nur mehr die 

Münchner Vorstadt eine eindrucksvolle histori-

sche Vorstadtsituation mit Handwerker- und 

Wohnhäusern des 16. bis späteren 19. Jahr-

hunderts. 

Stadt Erding um 1812 
Quelle: Bayerische Landesbibliothek  
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Wegen ihrer hervorragenden geschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung ist die Altstadt einschließlich der 

Münchner Vorstadt als Ensemble nach Denkmalschutzgesetz ausgewiesen. 

Die den Stadtkern umgebenden Siedlungsbereiche sind ihrer Entstehung entsprechend von unterschiedlicher 

Struktur und beeinträchtigen bisweilen durch fehlende Maßstäblichkeit bzw. mangelnde Eingrünung die Ortsrän-

der. 

 

Stadt Erding, Luftbild von 2016 

In einzelnen Stadtteilen sind die historischen Dorfmitten zum Teil gut ablesbar erhalten geblieben, z. B. in Berg-

ham / Aufhausen mit dem Lindenhain, die Ortsmitte von Altenerding oder das Straßendorf Langengeisling. Durch 

die Einflüsse im Spannungsfeld der Landeshauptstadt München und dem Flughafen München befindet sich die 

Stadt Erding insbesondere seit den 90er Jahren in einem starken Wandel. Die Stadtentwicklung der vergangenen 

10 Jahre ist besonders durch den Neubau eines zweiten Gymnasiums und der Wohnbauentwicklung sowie einer 

flächenmäßig extensiven Gewerbeentwicklung im Erdinger Westen geprägt. 
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3. Übergeordnete Planvorgaben 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Daraus 

resultiert die Aufgabe der Flächennutzungsplanung, die Vorgaben der Landesplanung aus Raum- und Gebietsty-

pisierungen, aus bevölkerungsbezogenen Aussagen sowie aus siedlungsstrukturellen Zielvorstellungen auf örtli-

cher Ebene angemessen umzusetzen und zu konkretisieren. 

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) werden die Grundzüge der räumlichen Ordnung und Entwicklung 

in Bayern festgelegt. Das Landesentwicklungsprogramm für Bayern (LEP) vom 01.09.2006 wurde überarbeitet. 

Am 1. September 2013 ist die Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in Kraft getre-

ten. Mit ihr wurde bereits eine Teilfortschreibung des LEP angekündigt, welche zu den Themen Zentrale Orte, 

Raum mit besonderem Handlungsbedarf, Anbindegebot, Einzelhandel und Höchstspannungsfreileitungen sowie 

Alpenplan und Fluglärmschutzbereiche am 01.03.2018 in Kraft getreten ist. 

Im Vordergrund des Leitbildes des LEP Bayern 2025 ĂEntwicklungschancen nutzen, Werte und Vielfalt bewahren, 

Lebensqualitªt sichernñ steht die Schaffung und Erhaltung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen unter 

dem Gesichtspunkt der Vorsorge und nachhaltigen, ressourcenschonenden Entwicklung in allen Teilräumen Bay-

erns. Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher Standortqualitäten in wirt-

schaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräumen gestärkt werden. Im Vordergrund steht die wirt-

schaftliche, verkehrliche, wissenschaftliche, kulturelle und touristische Weiterentwicklung durch Kooperation und 

Vernetzung sowie durch interkommunale Zusammenarbeit innerhalb von Teilräumen sowie zwischen Teilräumen 

ï auch grenzüberschreitend (LEP 1.1 und 1.4). 

Als einschlägige Ziele der Landes- und Regionalplanung sind die Stärkung der Innenentwicklung und die Mini-

mierung des Verkehrsaufkommens durch sinnvolle Zuordnung von Wohnstätten, Arbeitsplätzen, Versorgungs- 

und Freizeiteinrichtungen zu nennen. Eine ausgeglichene Bevölkerungs- und Altersstruktur zur Auslastung der 

Infrastruktureinrichtungen ist anzustreben. Auch soll den Anforderungen des Klimaschutzes Rechnung getragen 

werden und auf ein vielfältig nutzbares und ökologisch wirksames Wohnumfeld hingewirkt werden. Gliedernde 

Grünflächen und klimarelevante Freiräume sollen erhalten, entwickelt und erweitert werden (LEP 1.2, 1.3).  

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern wird das Staatsgebiet in Gebietskategorien gegliedert, für die jeweils 

unterschiedliche Entwicklungsziele gelten (LEP 2.2).  

Die Städte und Gemeinden sind im LEP 2013 in ein System zentraler Orte folgender Stufen eingestuft: Grund-

zentren, Mittelzentren und Oberzentren. Mit der Teilfortschreibung 2018 kommen neu die Regionalzentren und 

Metropolen hinzu. Zentrale Orte sollen überörtliche Versorgungsfunktionen für sich und andere Gemeinden wahr-

nehmen (LEP 2.1.1). 

In dem mit der Teilfortschreibung aktualisierten Anhang 1 werden Mittel-, Ober- und Regionalzentren sowie die 

Metropolen festgelegt. Die Stadt Erding ist im Regierungsbezirk Oberbayern als Oberzentrum aufgeführt. 

München liegt als nächstgelegene Metropole rund 40 km und Freising, als zweites Oberzentrum im Verdichtungs-

raum um München, rund 15 km von Erding entfernt. 

Oberzentren kommt in Bezug auf die Raumstruktur die Aufgabe zu, zentralörtliche Einrichtungen des spezialisier-

ten höheren Bedarfs ï wie Hochschulen, Krankenhäuser, Museen, Theater oder zentrale Behörden - vorzuhalten 

(Teilfortschreibung LEP 2.1.3). Die als Oberzentrum eingestuften Gemeinden sollen auf Grund ihrer räumlichen 

Lage, ihrer funktionalen Ausstattung und ihrer Potenziale die großräumige, nachhaltige Entwicklung aller Teil-

räume langfristig befördern (Teilfortschreibung LEP 2.1.8). 
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LEP Ziele und Grundsätze zur nachhaltigen Stadtentwicklung 

Die Ziele (Z) des Landesentwicklungsprogramms sind von allen öffentlichen Stellen und Personen des Privat-

rechts gemäß Art. 3 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) als rechtsverbindliche Vorgaben zu 

beachten und begründen für die Bauleitplanung eine Anpassungspflicht. Sie lassen je nach Konkretisierungsgrad 

nachfolgenden Planungen Spielräume zur Ausfüllung und Verfeinerung, können jedoch nicht überwunden wer-

den. Die Grundsätze (G) enthalten Aussagen, die von allen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts 

gemäß Art. 3 BayLplG bei Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. 

Gegenüber sonstigen Personen des Privatrechts entfaltet das LEP grundsätzlich keine unmittelbare Rechtswir-

kung. Es stellt aber eine zuverlässige Orientierungshilfe zur Absicherung und Einbindung ihrer raumbezogenen 

Entscheidungen dar. Das Landesentwicklungsprogramm und die darauf aufbauenden Regionalpläne tragen zur 

Planungssicherheit und insbesondere durch die enge interkommunale Kooperation auch zur Beschleunigung von 

Verwaltungsverfahren bei. 

Das LEP 2013 formuliert im Kapitel ĂSiedlungsstrukturñ nunmehr drei Grundsªtze (G) bzw. Ziele (Z), die einer 

Verschärfung gleichkommen, da sie in den Zielteil des LEP aufgenommen wurden. Weitergehende Ausnahmen 

sind ausgeschlossen. 

- LEP 3.1 ï Flächensparendes Bauen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berück-

sichtigung des demografischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen 

Gegebenheiten angewendet werden. 

- LEP 3.2 ï Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nut-

zen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.  

- LEP 3.3 ïVermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen 

vermieden werden.  

(Z) Neue Siedlungseinheiten sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. Aus-

nahmen sind nur zulässig, wenn  

- auf Grund der Topographie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangierender Hauptver-

kehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeindegebiet nicht vorhanden ist,  

- ein Gewerbe- oder Industriegebiet unter Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen an einer Autobahn-

anschlussstelle oder an einer Anschlussstelle einer vierstreifig autobahnähnlich ausgebauten Straße 

oder an einem Gleisanschluss ohne wesentliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds ge-

plant sowie kein geeigneter angebundener Alternativstandort vorhanden ist,  

- ein Gewerbe- oder Industriegebiet, dessen interkommunale Planung, Realisierung und Vermarktung 

rechtlich gesichert sind, unter Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen ohne wesentliche Beeinträchti-

gungen des Orts- und Landschaftsbilds geplant sowie kein geeigneter angebundener Alternativstand-

ort vorhanden ist, 

- ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzentrum eines Unternehmens auf einen unmittelbaren An-

schluss an eine Autobahnanschlussstelle oder deren Zubringer oder an eine vierstreifig autobahnähn-

lich ausgebaute Straße oder auf einen Gleisanschluss angewiesen ist,  

- ein großflächiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgröße von 3 ha aus Gründen der Ortsbildge-

staltung nicht angebunden werden kann,  
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- von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet und betrieben werden 

sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luftverunreinigungen oder Lärm ein-

schließlich Verkehrslärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden,  

- militärische Konversionsflächen, Teilflächen hiervon mit einer Bebauung von einigem Gewicht eine 

den zivilen Nutzungsarten vergleichbare Prägung aufweisen oder  

- in einer Fremdenverkehrsgemeinde an einem gegenwärtig oder in der jüngeren Vergangenheit durch 

eine Beherbergungsnutzung geprägten Standort ein Beherbergungsbetrieb ohne Beeinträchtigung des 

Orts- und Landschaftsbildes erweitert oder errichtet werden kann oder 

- eine überörtlich raumbedeutsame Freizeitanlage oder dem Tourismus dienende Einrichtung errichtet 

werden soll, die auf Grund ihrer spezifischen Standortanforderungen oder auf Grund von schädlichen 

Umwelteinwirkungen auf dem Wohnen dienende Gebiete nicht angebunden werden kann. 

LEP Ziele und Grundsätze zum Verkehr 

- LEP 4.1.1 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

(Z) Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch Aus-, Um- und Neubau-

maßnahmen nachhaltig zu ergänzen. 

- LEP 4.1.3 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der Verkehrserschließung  

(G) Die Verkehrsverhältnisse in den Verdichtungsräumen und in stark frequentierten Tourismusgebieten sollen 

insbesondere durch die Stärkung des öffentlichen Personenverkehrs verbessert werden. 

- LEP 4.4 Radverkehr  

(G) Das Radwegenetz soll erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden. 

LEP Ziele und Grundsätze zur gewerblichen Wirtschaft und Dienstleistungen 

- LEP 5.1 Wirtschaftsstruktur  

(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen kleinen 

und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und 

verbessert werden.  

(G) Die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft sollen erhalten und verbessert 

werden. 

- LEP 5.3 Einzelhandelsgroßprojekte  

(Z) Flächen für Betriebe im Sinn des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen 

(Einzelhandelsgroßprojekte) dürfen nur in Zentralen Orten ausgewiesen werden. 

LEP Ziele und Grundsätze zur Land- und Forstwirtschaft 

- LEP 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen  

(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hochwertige Böden sol-

len nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 
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3.1.2 Regionalplan der Region München 

Der Regionalplan entwickelt aus dem Landesentwicklungsprogramm Ziele und Grundsätze für die Region. Der 

Regionalplan (RP) der Region München (14) trat 1987 in Kraft und wurde immer wieder fortgeschrieben3. 

Im Teil A sind die Ziele (Z) und Grundsätze (G) zur nachhaltigen überfachlichen Entwicklung der Raumstruktur 

enthalten. Teil B enthält Ziele und Grundsätze zur nachhaltigen Entwicklung der raumbedeutsamen Fachberei-

che. 

RP 14 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung  

- RP 14 B IV G 2.2.4 - Innovationspotenzial  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass insbesondere im großen Verdichtungsraum München zur Förderung von 

Existenzgründern und zur Aktivierung des Innovationspotentials Handwerker- und Gewerbehöfe sowie Gründer-

zentren errichtet werden. 

- RP 14 B II Z 2.2 - Überorganische Entwicklung  

Aufgrund der zentralörtlichen Einstufung als Mittelzentrum, der Lage im Stadt- / Umlandbereich des großen Ver-

dichtungsraumes München ist in Erding eine überorganische Siedlungsentwicklung grundsätzlich zulässig. 

- RP 14 B II G 2.3 - Flughafenumland 

Der wirtschaftliche Belebungseffekt des Flughafens München soll, insbesondere auch in Verbindung mit der zu 

schaffenden Infrastruktur, grundsätzlich für sein ganzes Umland wirksam werden, mit Schwerpunkt jedoch im 

Landkreis Erding. Die Entwicklung der Bevölkerung und Arbeitsplätze im Einzugsbereich des Flughafens soll sich 

insbesondere im möglichen Oberzentrum Freising, im Mittelzentrum Erding und im bevorzugt zu entwickelnden 

Mittelzentrum Moosburg a. d. Isar sowie in den Gemeinden Langenbach, Langenpreising, Marzling, Moosinning, 

Neuching, Oberding, Wartenberg, Wörth und Zolling vollziehen. 

- RP 14 A II G 2.1.1.1 - Stadt- / Umlandbereich München  

Der Stadt- und Umlandbereich München soll so entwickelt werden, dass er seine Funktionen als zentraler Wohn-

standort und Arbeitsmarkt, als Wirtschaftsschwerpunkt, als Bildungs- und Ausbildungszentrum und als Verkehrs-

verflechtungsraum unter Berücksichtigung der ökologischen Belange und der Belange der Erholungsvorsorge 

auch künftig nachhaltig erfüllen kann. Die Standortattraktivität soll deshalb durch  

- verstärkte Innenentwicklung durch Ausschöpfung der Flächenreserven, Aktivierung der Flächenpoten-

tiale sowie Flächenrecycling, insbesondere in der Kernstadt München, 

- aktive Flächenvorsorge der Gemeinden z.B. durch Flächenmanagement, Standortpflege und Ausbau 

der Branchenvielfalt, 

- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur, 

- Verbesserung der Standortqualitäten für Einrichtungen und Unternehmen, die der Fühlungsvorteile 

des Stadt- und Umlandbereiches München bedürfen, 

- eine enge Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), 

insbesondere mit dem Schienenpersonennahverkehr, 

- die Sicherung und Verbesserung der Wohnqualität, 

- die Gestaltung und die Erhaltung von attraktiven Wohnumfeldbereichen und Naherholungsräumen so-

wie naturnahen Freiflächen 

weiter ausgebaut und verbessert werden. 

                                                           

3 Zuletzt: Siebte Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region München (Vierundzwanzigste Änderung);  

in Kraft seit 01.11.14 
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Zentralörtliche Bedeutung 

Die Stadt Erding ist im derzeitigen Stand des Regionalplans noch (s. u. und zuvor Ziffer 3.1.1) als Mittelzentrum 

eingestuft. Ein Mittelzentrum bezeichnet in der Raumordnung und der Wirtschaftsgeographie einen zentralen Ort 

der mittleren Stufe nach dem System der zentralen Orte. 

Die Bedeutung eines Ortes bestimmt sich dabei weniger nach seiner Größe als nach seiner Infrastruktur im Ver-

gleich zur näheren Umgebung. Kriterien sind beispielsweise die Erreichbarkeit, Ausstattung, Tragfähigkeit des 

zentralen Orts und ein eindeutig zurechenbarer Einzugsbereich. 

Mittelzentren dienen als Anlaufpunkt für die Versorgung an Waren, Dienstleistungen und Infrastrukturangeboten, 

die durch die umgebenden Unterzentren nicht geleistet werden kann. Neben der Grundversorgung, wie sie auch 

in Unterzentren zur Verfügung steht, umfasst das Angebot der Mittelzentren den periodischen Bedarf, insbeson-

dere weiterführende Schule und Berufsschule, Krankenhaus, Fachärzte, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, 

Kino, kulturelle Angebote, Schwimmbäder etc.. 

Mit der zuvor beschriebenen aktuell in Kraft getretenen Teilfortschreibung des LEP wird eine Anpassung der Re-

gionalpläne stattfinden. Diese hat nach der Verordnung innerhalb von drei Jahren zu erfolgen. Es ist davon aus-

zugehen, dass zukünftig eine Einstufung Erdings als Oberzentrum erfolgt. 

In Oberzentren können über den allgemeinen und den periodischen Bedarf hinausgehende Waren und Dienst-

leistungen gedeckt werden. 

 

Quelle: Ausschnitt Regionalplan München (RP 14), Karte 2 Siedlung und Versorgung, Stand November 2014 

Fluglärmschutzbereiche und Lärmschutzzonen Flughafen München  

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Bauleitplanung der Stadt Erding sind die übergeordneten Ziele zu den Lärm-

schutzbereichen des Flughafens München.  

Die für den Flughafen München gültigen Lärmschutzzonen beschränken die bauliche Entwicklung im Stadtgebiet 

Erding im nördlichen Bereich des Stadtteils Eichenkofen. Die Stadt Erding ist von den Lärmemissionen des Flug-

hafens München damit unmittelbar betroffen. Die Flughafen München GmbH (FMG) plant die Errichtung einer 
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dritten, nördlich an die bestehenden Bahnen anschließenden Start- und Landebahn. Zwischenzeitlich wurde der 

Plan für die Erweiterung des Verkehrsflughafens um eine 3. Start- und Landebahn nebst Nebenanlagen und Teil-

projekten sowie damit verbundenen Folgemaßnahmen mit Planfeststellungsbeschluss der Regierung von 

Oberbayern vom 05.07.2011 genehmigt. Er ist somit existent und wirksam. 

Zeitgleich kommt es durch die Änderung der gesetzlichen Grundlagen zum Fluglärm zu weiteren Auswirkungen 

auf das Stadtgebiet: Das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen 

(FluglärmG), das zum Juni 2007 novelliert wurde, hat zum Zweck, Ă...in der Umgebung von Flugplªtzen bauliche 

Nutzungsbeschränkungen und baulichen Schallschutz zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 

Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglªrm sicherzustellenñ (Ä 1 Flug-

lärmG). 

In § 2 des Gesetzes wird die Einhaltung bestimmter Lärmschutzbereiche gefordert. Dabei werden äquivalente 

Dauerschallpegel (Außenwerte) und Maximalpegelhäufigkeiten (Innenpegel) für zwei Tagesschutzzonen und eine 

Nachtschutzzone für neue oder bauliche wesentlich erweiterte oder auch bestehende zivile Flugplätze festge-

schrieben. Das FluglärmG legt außerdem auf der Grundlage dieser Zonen Anspruch auf Schallschutz und Ent-

schädigung fest. 

Um die Lärmbelastung im Umland des Flughafens München am Standort Erding Nord / Freising schon frühzeitig 

in der Bauleitplanung berücksichtigen zu können und die Zahl der Betroffenen möglichst zu begrenzen, hatte die 

Bayer. Staatsregierung im Rahmen der einzelnen Ziele für das Umland des neuen Verkehrsflughafens München 

vom 13.04.1976 bereits die Lärmschutzzonen A, B und C festgesetzt. 

- RP 14 B II 6 ï Fluglärmschutzbereiche zur Lenkung der Bauleitplanung 

Für den Flughafen München werden im Regionalplan Lärmschutzbereiche zur Lenkung der Bauleitplanung aus-

gewiesen. 

In den Lärmschutzbereichen (é.) werden für die Bauleitplanung die Zonen A, B und C mit folgenden Kriterien  für 

die noch zulässige bauliche Nutzung festgesetzt: 

Zone A: fluglärmbedingter energieäquivalenter Dauerschallpegel von mehr als 65 dB(A). Hier sind gewerbliche 

Flächen zulässig für solche Betriebe oder öffentliche Einrichtungen, die mit dem Betrieb des Flughafens 

in unmittelbarem Zusammenhang stehen oder selbst erhebliche Lärmemissionen aufweisen. 

Zone B: fluglärmbedingter energieäquivalenter Dauerschallpegel von mehr als 62 dB(A) bis 65 dB(A). Hier sind 

zusätzlich uneingeschränkte gewerbliche und industrielle Nutzung zulässig.  

Zone C: fluglärmbedingter energieäquivalenter Dauerschallpegel von mehr als 58 dB(A) bis 62 dB(A). Hier ist 

zusätzlich die Darstellung von Bauflächen mit Wohnnutzung in Flächennutzungsplänen bzw. die Auswei-

sung von Bauflächen mit Wohnnutzung in Bebauungsplänen zur Abrundung vorhandener Wohnbebau-

ung zulässig. 

Die Zone C ist bei Verkehrsflughäfen zusätzlich aufgeteilt in eine innere Teilzone Ci (mehr als 60 bis 62 

dB(A) und eine äußere Teilzone Ca (mehr als 58 bis 60 dB(A). In der Teilzone Ci soll die Abrundung nur 

zur Schließung von Baulücken dienen.  

In die Teilzone Ca sollen ferner festgelegte Tag- und Nachtschutzgebiete einbezogen werden, sofern 

deren Umgriff über die Isolinie 58 dB(A) hinausgeht. 

Die Ausweisung wird dadurch begr¿ndet, dass Ăausgehend von den vielfach gesundheitsbeeintrªchtigenden Aus-

wirkungen des Fluglärms auf die Bevölkerung durch die Ausweisung von Lärmschutzbereichen die künftige Sied-

lungsentwicklung so zu lenken ist, dass nicht neue Siedlungsgebiete und somit zusätzliche Einwohner von Flug-

lärm betroffen werden. Die durch Fluglärm beeinträchtigten Siedlungsräume können durch Maßnahmen zur Len-
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kung der Bauleitplanung wirksam begrenzt werden4. Unter diesen Voraussetzungen wurden (é) gemeinde¿ber-

greifende Lärmschutzbereiche zur Lenkung der Bauleitplanung in den vom Fluglärm betroffenen Bereichen und 

die in ihnen noch zulässige, nach dem MaÇ der Lªrmbeeintrªchtigung abgestufte bauliche Nutzung festgesetzt.ñ 

Dementsprechend sind diese im Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. Sie betreffen einen Teil des nördlichen 

Stadtgebiets oberhalb von Altham und wurden in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen.  

Vorranggebiete / Vorbehaltsgebiete 

Der großflächige Abbau der oberflächennahen Bodenschätze - Kies und Sand - wird im Regionalplan durch die 

Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten gesichert, koordiniert und geordnet. Im Stadtgebiet Erding 

werden folgende Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Kies und Sand im Regionalplan ausgewiesen:  

Vorbehaltsgebiete für Kies und Sand 

VB 40 südwestlich von Altham, östlich der ED 19 

Vorranggebiete für Kies und Sand 

VR 41 östlich von Eichenkofen 

VR 401 nördlich von Siglfing 

VR 402 nördlich von Eichenkofen 

Für die Vorbehalts- und Vorranggebiete im Stadtgebiet werden entsprechende Nachfolgenutzungen vorgesehen: 

- VB 40 Biotopentwicklung, natürliche Sukzession (Wiederverfüllung) 

- VR 41 Landwirtschaftliche Nutzung mit Kleinstrukturen/Biotopentwicklung, natürliche Sukzession (Wie-

derverfüllung)  

- VR 401 westliche Hälfte: Biotopentwicklung, natürliche Sukzession; östliche Hälfte: Forstwirtschaftliche 

Nutzung, standortgemäße Mischbestände/Biotopentwicklung, natürliche Sukzession (Wiederverfül-

lung)  

- VR 402 Landwirtschaftliche Nutzung mit Kleinstrukturen/Biotopentwicklung, natürliche Sukzession 

(Wiederverfüllung) 

3.2 Flächen mit rechtlichen Bindungen und informelle Planungen 

Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind (z.B. 

nach Naturschutzrecht, Wasserrecht, Eisenbahnrecht, Straßen- und Luftverkehrsrecht, Bergrecht), sowie nach 

Landesrecht denkmalgeschützte Mehrheiten von baulichen Anlagen sollen nachrichtlich in den Flächennutzungs-

plan übernommen werden. Sind derartige Festsetzungen in Aussicht genommen, sollen sie im Flächennutzungs-

plan vermerkt werden (§ 5 Abs. 4 BauGB). 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes sollen nach-

richtlich übernommen werden. Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 3 des 

Wasserhaushaltsgesetzes sowie als Risikogebiete im Sinne des § 73 Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-

zes bestimmte Gebiete sollen im Flächennutzungsplan vermerkt werden (§ 5 Abs. 4a BauGB). 

Aktuell wird bezogen auf die Altstadt Erdings ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet, dessen 

Ergebnisse ebenfalls in die Flächennutzungsplanung Eingang finden. 

                                                           

4 Dies entspricht den Raumordnungsgrundsätzen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG, Art. 2 Nr. 11 BayLplG) und den Erfordernissen der Bauleit-

planung (§ 1 Abs. 4 und Abs. 6 BauGB). 
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3.2.1 Rechtswirksame Bebauungspläne 

Mit der Wirksamkeit des neu aufgestellten Flächennutzungsplans behalten zuvor in Kraft getretene Bebauungs-

pläne ihre Rechtswirksamkeit. Die rechtswirksamen und in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne der Stadt 

Erding sind bis einschließlich Bebauungsplan Nr. 235 (Stand: Juni 2018) in der Neuaufstellung des Flächennut-

zungsplans berücksichtigt. 

Bebauungspläne die neu aufgestellt oder geändert werden, sollen sich am gültigen Flächennutzugsplan orientie-

ren und gemäß § 8 Abs. 2 BauGB daraus entwickelt werden. 

Der überwiegende Teil der besiedelten Flächen im Stadtgebiet ist von Bebauungsplänen überdeckt. Insgesamt 

97 Bebauungspläne, 159 Bebauungsplanänderungen, 2 Vorhabenbezogene Bebauungspläne und 5 Ortsabrun-

dungssatzungen sind als rechtskräftige Planungen veröffentlicht (Stand März 2018, vgl. Ziffer 8.6). 

3.2.2 Sanierungsgebiet 

Das zentrale und wichtigste Sanierungsgebiet ist das der ĂAltstadtñ, für das vom Stadtrat am 17.01.1989 eine Sa-

nierungssatzung gemäß § 142 Abs. 4 BauGB im vereinfachten Verfahren beschlossen wurde. Nach Fertigstel-

lung der vorbereitenden Untersuchungen wurde damit für einen Teil des Untersuchungsgebiets ein Sanierungs-

gebiet förmlich festgelegt. 

In der von der Stadt Erding im März 2009 herausgegebenen Brosch¿re Ă20 Jahre Sanierung Altstadtñ wurden die 

auf dieser Grundlage realisierten Projekte beschrieben. Richtigerweise ist dort festgehalten, dass Ăauch nach 

über 20 Jahren die Altstadtsanierung noch nicht endgültig abgeschlossen ist, da die Sanierung nicht als stati-

sches Instrument angesehen werden kann. Die Sanierung muss dynamisch auf die Erfordernisse der Stadtent-

wicklung reagieren. So wird auch die Anbindung der Altstadt an den geplanten neuen Bahnhof von Erding, der im 

Zuge des S-Bahn-Ringschlusses und der Regionalbahnanbindung zum Flughafen München realisiert werden 

soll, eine der nächsten großen Herausforderungen der Stadtentwicklung bei der Altstadtsanierung sein.ñ 

3.2.3 Denkmalschutz 

Ensembleschutz 

Wegen ihrer hervorragenden geschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung ist die Altstadt einschließlich der 

Münchner Vorstadt als Ensemble nach Denkmalschutzgesetz ausgewiesen. 

Baudenkmäler 

Für die Stadt Erding sind neben dem bereits erwähnten Ensemble zahlreiche Einzelobjekte in die Denkmalliste 

(siehe Ziffer 8.1.1. ĂListe der Baudenkmªler in Erdingñ) eingetragen, die nachrichtlich in die Planzeichnung des 

Flächennutzungsplans übernommen werden. Die Baudenkmäler sollen grundsätzlich in ihrem Bestand erhalten 

und geschützt werden. Bei Baumaßnahmen in ihrem Umfeld ist auf eine behutsame Einfügung (Maßstab und Ge-

staltung) in die bestehende Situation besonders Wert zu legen. 

Bodendenkmäler 

Im Stadtgebiet befinden sich zahlreiche Bodendenkmäler. Diese sind unberührt und in ihrem derzeitigen Zustand 

vor Ort zu erhalten. Eine Beeinträchtigung, Veränderung respektive Zerstörung ist zu verhindern. Bodeneingriffe 

sind auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß zu beschränken. Bauliche Eingriffe sind nur in Abstimmung 

mit der Denkmalschutzbehörde zulässig. Sie sind zu schützen und zu erhalten, unabhängig davon, ob sie be-

kannt oder vermutet werden (vgl. BayDSchG, hier insbesondere Art. 7). 

Die Zahl der Bodendenkmalfunde und -vermutungen führte mit der Nachkartierung des Bayerischen Landesam-

tes für Denkmalpflege zu einer umfangreichen Anzahl an neuen Bodendenkmälern im Stadtgebiet (siehe Denk-

malliste, Ziffer 8.1.2. ĂListe der Bodendenkmªler in Erdingñ). Die Nachqualifizierung der Bodendenkmäler ist seit 
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2013 abgeschlossen. Sie werden im Bayerischen Denkmal-Atlas in ihrer bekannten Ausdehnung dargestellt 

(siehe nachfolgende Abbildung). Die kartierten und ergänzten Bodendenkmäler wurden in den neuen Flächennut-

zungsplan übernommen. 

 

Quelle: Bayerischer Denkmal-Atlas, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 06.02.2018 
Basiskarte: Digitales Orthophoto : © 2018 Bayerische Vermessungsverwaltung 
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3.2.4 Naturschutz 

Parallel zum Flächennutzungsplanverfahren wurde auch der Landschaftsplan der Stadt Erding (Stand April 2000) 

vollständig überarbeitet und aktualisiert. Im Zuge der Bestandserhebungen erfolgte flächendeckend für das Stadt-

gebiet die vegetationskundliche Kartierung der Realnutzungs- und Biotoptypen. Die Ergebnisse der Bestandser-

hebungen sowie naturschutzfachlich planungserhebliche Grundlagen (Schutzgebiete und schützenswerte Berei-

che) sind im Bestandsplan zum Landschaftsplan dargestellt. 

Die weitere Bearbeitung wird auf der Grundlage der aktuellen Flächennutzungsplanung sowie der Ergebnisse 

des noch durchzuführenden Scoping- und Abstimmungstermins mit den beteiligten Fachbehörden erfolgen. Die 

nachfolgenden Kapitel beschränken sich zum derzeitigen Planungsstand auf eine kurze Bestandsübersicht.  

Schutzgebiete für Natur und Landschaft 

Landschafts- und Naturschutzgebiete werden zum besonderen Schutz von Natur und Landschaft ausgewiesen. 

Naturschutzgebiete liegen in Erding nicht vor, jedoch schließt unmittelbar im Süden des Stadtgebietes Altener-

ding das Landschaftsschutzgebiet (LSG) ĂSempt- und Schwillachtalñ an. 

In das östliche Stadtgebiet, an Kiefing angrenzend, ragt ein Schutzgebiet nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 

(FFH-Gebiet) ĂStrogn mit Hammerbach und Köllinger Bächleinñ. Wesentliches Ziel der FFH-Richtlinie ist, neben 

dem unmittelbaren Artenschutz, die Erhaltung und Entwicklung der globalen Kohärenz des europäischen Schutz-

gebietsnetzes ĂNatura 2000ñ. Dessen Aufgabe ist nach Art. 2 Abs. 2 FFH-RL die Sicherung bzw. die Wiederher-

stellung eines günstigen Erhaltungszustandes der relevanten Arten und Lebensräume.  

Im Stadtgebiet sind 7 Objekte nach § 28 BNatSchG als Naturdenkmal unter Schutz gestellt. Landschaftsbestand-

teile und Grünbestände nach § 29 BNatSchG liegen nicht vor. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die nach nationalem und europäischem Recht geschützten 

Gebiete im Stadtgebiet: 

Nationale und europäische Schutzgebiete 

BNatSchG Beschreibung Bezeichnung 

§ 26 Landschaftsschutzgebiet ED-06 ĂSempt- und Schwillachtalñ 

§ 28 Naturdenkmal 

ND-00757 Ă2 Eichen bei Altenerding auf Fl.Nr.: 5003ñ 

ND-00758 ĂLindenhainflªchen bei Altenerding auf Fl.Nr.: 4578ñ 

ND-00759 ĂLindenhainflªchen bei Altenerding auf Fl.Nr.: 4578ñ 

ND-00760 ĂLindenhain auf Fl.Nr.: 1602 und 1605ñ 

ND-00761 Ă2 Linden bei Altenerding auf Fl.Nr.: 5307ñ 

ND-00762 ĂBaumgruppe (2 Buchen und Linde) bei Altenerding auf Fl.Nr.: 5248ñ 

ND-00784 ĂTuffh¿gel bei Altenerding auf Fl.Nr.: 4241ñ 

ND-00763 Ă2 Baumreihen (Eichen, Buchen, Ahorne und Eschen) auf Fl.Nr.: 
3891ñ 

§ 32 
FFH-Gebiet  
(Netz ĂNatura 2000ñ) 

ID-7637-371 ĂStrogn mit Hammerbach und Kºllinger Bªchleinñ 
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Kompensationsflächen und -maßnahmen 

Im Zuge der weiteren Siedlungsentwicklung oder zukünftigen Infrastrukturvorhaben sind stets auch Maßnahmen 

zum Ausgleich und Ersatz von Eingriffen in den Naturhaushaushalt erforderlich. Für bereits durchgeführte Bau-

maßnahmen im Stadtgebiet liegen mehrere Kompensationsflächen vor. 

Darüber hinaus verfügt die Stadt Erding über ein Ökokonto zur vorgezogenen Sicherung und Bereitstellung von 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, mit denen künftige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ausgegli-

chen werden können. Diese stehen jedoch seit dem August 2014 ausschließlich für städtische Bauvorhaben zur 

Verfügung. Im Falle eines Eingriffs werden die Flächen des Ökokontos zu Ausgleichs- oder Ersatzflächen umge-

widmet. Ökokonten sind freiwillige Vorleistungen ohne rechtliche Bindungswirkung. So lange Ökokontoflächen 

nicht zu Ausgleichs- oder Ersatzflächen umgewidmet sind, ist auch noch eine anderweitige Verwendung möglich. 

Wasserschutzgebiete 

Bei Altenerding und südlich von Itzling sind Wasserschutzgebiete als Vorranggebiete zur Gewinnung und zum 

Schutz des Trinkwassers ausgewiesen. Nutzungen, die damit nicht vereinbar sind, sind unzulässig. 

3.2.5 Luftrecht 

Flugsicherung, Höhenbeschränkungen 

Der bisher enthaltene Bauschutzbereich des Militärflugplatzes Erding wurde mit Wirkung zum 01.01.2016 durch 

das Luftfahrtamt der Bundeswehr aufgehoben und kann entfallen. Im Norden wird das Stadtgebiet Erdings vom 

Bauschutzbereich nach § 12 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) des Flughafens München tangiert. Falls für einen be-

stimmten Punkt die zulässige Bauhöhenbegrenzung überschritten werden soll, so kann die Erteilung einer Bau-

genehmigung nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde (Luftamt Südbayern) erfolgen. 

An der Verbindungsstraße Eitting / Eichenkofen befindet sich ein Voreinflugzeichen (VEZ 26 L) des Flughafens 

Münchens. Wegen der Funknavigationseinrichtungen der Bundesanstalt für Flugsicherung im weiteren Umfeld 

könnten bei Planung von neuen Gewerbe- und Industriegebieten radartechnische Gutachten erforderlich und ggf. 

abstrahlungsdämpfende Maßnahmen notwendig werden, z. B. bei direkter Sichtverbindung zur einer ASR-Anlage 

oder unterhalb der Verlängerung der Start- und Landebahnen. 

Für die nördliche Hälfte des Stadtgebiets ist bei Planungen das Risiko des Vogelschlags zu berücksichtigen. Die 

Neuanlage von Wasserflächen (z. B. durch Kiesabbau) und entsprechende Rekultivierungsmaßnahmen werden 

aus Gründen der Flugsicherheit kritisch beurteilt. Geplante Maßnahmen (Rekultivierung, Kiesabbau, Bepflan-

zung) sind im Detail mit den zuständigen Behörden abzustimmen (Luftamt Südbayern bzw. Deutscher Ausschuss 

zur Verhütung von Vogelschlag im Luftverkehr). 

Die Kiesabbaugebiete nördlich von Siglfing und nordwestlich von Eichenkofen befinden sich in der der sogenann-

ten ĂHild Zoneñ des Flughafens M¿nchen. Die nachfolgende Karte stellt die Zonen unterschiedlicher Genehmi-

gungskriterien für Nassabgrabungen im Umfeld des Münchner Flughafens dar. 
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Quelle: Planfeststellungsverfahren 3. Start- und Landebahn, Karte 3 ĂZonen unterschiedliche Genehmigungskriterien für 
Nassabgrabungenñ, BBFS Wittlich / FMG , 20.04.2007 
 

Militärische Schutzbereiche 

Folgende Schutzbereiche für Verteidigungsanlagen sind innerhalb des Stadtgebiets zu nennen: 

- Verteidigungsanlage Erding gemäß Schutzbereichsanordnung BMVg - U 17 - Anordnung Nr.: VI/Erd 

vom 12.05.1987 

- Verteidigungsanlage Erding gemäß Schutzbereichsanordnung BMVg - U 17 -Anordnung Nr.: VI/Erd vom 

0 5. 11.1973 

- Flugnavigationsanlage VORTAC des Flugplatzes Erding 

Die Verteidigungsanlagen sind mit ihren Schutzbereichen im Raumordnungskataster der Regierung von 

Oberbayern erfasst. Der Umfang der einzelnen Schutzbereiche sowie die darin geltenden Eigentums- und Nut-

zungsbeschränkungen sind den Schutzbereichsanordnungen zu entnehmen, die u. a. bei der Stadt bzw. beim 

Landratsamt Erding hinterlegt sind. Aus Sicherheitsgründen sind die schutzbedürftigen Objekte nicht in der Plan-

zeichnung dargestellt. 
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4. Struktur- und Flächenbedarfsanalyse, 

Flächenpotentiale für die Siedlungsentwicklung 

4.1 Wohnen in Erding ð Bevölkerungs- und Wohnsiedlungsentwicklung 

Nachfolgend werden Daten zur Bevölkerungsentwicklung und zum möglichen Bevölkerungswachstum, zu Wohn-

flächenverteilungen und zur Altersstruktur in der Stadt Erding zusammengestellt. Zugleich werden vorhandene 

Wohnflächenpotentiale, differenziert nach der Art des Baurechts, in den einzelnen Stadtteilen und Stadtquartieren 

Erdings untersucht. 

Durch die Gegenüberstellung der Ergebnisse anhand von Entwicklungsszenarien lassen sich Aussagen zum 

prognostizierten künftigen Flächenbedarf treffen. Diese bilden die Grundlage für die im Flächennutzungsplan vor-

genommenen Flächenausweisungen. 

4.1.1 Bevölkerungsentwicklung und -struktur 

Einwohnerentwicklung bis 2016 

Im Zeitraum von 1995 bis 2016 hat die Bevölkerung in Erding um rd. 8.600 Einwohner zugenommen. Dies ent-

spricht einem Wachstum rd. 31,0 % oder rd. 1,36 % pro Jahr und liegt über dem Wachstum für den Landkreis 

Erding insgesamt (29,6 % bzw. 1,30 % pro Jahr). 

 
     

  1995 2016 

Veränderung 

1995-2016 in % 

durchschnittliches 

Wachstum pro Jahr 

Stadt Erding 27.695 36.291 31,0 1,30 

Lkr. Erding 104.509 135.429 29,6 1,24 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV/CLMAP 
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Das Landesamt für Statistik Bayern (STALA) prognostiziert für den Landkreis Erding für das Jahr 2030 

(31.12.2030) eine Einwohnerzahl von rd. 151.4005 Einwohnern. Gegenüber der Bestandszahl von 2016 

(135.429) ist dies ein Zuwachs um rd. 15.971 Einwohnern oder ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 

0,8 %. Das Wachstum fällt damit gegenüber dem zurückliegenden Vergleichszeitraum deutlich geringer aus. Von 

1995 ï 2016 nahm die Bevölkerung im Landkreis um rd. 30.920 Einwohner zu, was einem durchschnittlichen 

jährlichen Wachstum von 1,30 % entsprach. 

Für die Stadt Erding geht das STALA zum Ende des Jahres 2030 von einer Einwohnerzahl von 39.2506 aus. Dies 

entspricht gegenüber dem Jahr 2016 einem Zuwachs von rd. 5.009 Einwohnern oder einem durchschnittlichen 

jährliches Wachstum von 0,93 %. Das ist ein prognostizierter Zuwachs von ca. 360 Einwohnern pro Jahr gegen-

über dem im vergangenen Zeitraum von 1995 bis 2016 erfolgten Zuwachs von ca. 410 Einwohnern pro Jahr. 

Haushaltsentwicklung / Wohnungsbelegung / Pro-Kopf-Wohnfläche 

Über die Zahl der Wohnungen lagen seit der Volkszählung 1987 lange Zeit keine aktualisierten Daten vor, diese 

konnten erst mit der Auswertung des Zensus 2011 aktualisiert und korrigiert werden. Auf unten abgebildetem Di-

agramm ist von 2010 auf 2011 daher ein deutlicher Versprung festzustellen, der aber zu 2012 einen mit den Vor-

jahren vergleichbaren verminderten Anstieg aufzeigt. 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und eigene Berechnungen PV München/ CL MAP 

                                                           

5 Bayerisches Landesamt für Statistik, Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2035, Dezember 2016, Basisjahr 
der Prognose: 2015 

6 Bayerisches Landesamt für Statistik, Demographie-Spiegel für Bayern, Berechnungen für die Große Kreisstadt Erding bis 2034,  
April 2016, Basisjahr der Prognose: 2014 
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Weitere wichtige Anhaltspunkte liefern die Entwicklungen in der durchschnittlichen Wohnungsbelegung, also zur 

Zahl der Einwohner pro Wohnung. Diese liegt  in Erding 2016 mit durchschnittlich rund 2,2 Einwohnern pro Woh-

nung deutlich unter der durchschnittlichen Belegungsdichte im Landkreis Erding (2,4 EW/Whg). Im Zeitverlauf hat 

sowohl in der Stadt als auch im Landkreis die Belegungsdichte abgenommen. 

Mit dem Zensus 2011 erfolgte auch hier ein deutlicher Versprung der Zahlen (weniger Einwohner, mehr Haus-

halte, mehr Wohnfläche). Diese Differenzen haben sich in den Werten von 2012 jedoch wieder ein wenig relati-

viert. Bei der Wohnungsbelegung bleiben die Zahlen seitdem recht stabil. Der allgemeine Trend allerdings deutet 

auf eine weitere Abnahme der Belegungsdichte in der Zukunft hin. 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und eigene Berechnungen PV München / CL MAP 

Bei einer Betrachtung der Zahl der Haushalte in Wohngebäuden im Verhältnis zur Zahl der beim Einwohneramt 

der Stadt Erding mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldeten Einwohner erhöht sich die Belegung beispielsweise 

für 2016 auf etwa 2,3 Personen je Wohnung. 

 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und des Einwohneramtes der 
Stadt Erding 
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen PV / CL MAP (immer 31.12.) 

In der Vergangenheit ist die Pro-Kopf-Wohnfläche im Landkreis Erding und in Erding kontinuierlich angestiegen. 

Im Landkreis von rd. 36,9 m² im Jahr 1995 auf rd. 45,3 m² im Jahr 2016 und in Erding von rd. 34,4 m² im Jahr 

1995 auf rd. 40,4 m² im Jahr 2016. Auch hier macht sich der durch den Zensus 2011 und die Aktualisierung der 

Zahlen hervorgerufene Ausschlag innerhalb des Trends bemerkbar. Durch eine geringere Einwohnerzahl und 

eine Erhöhung der erfassten Wohnflächen steigt die Pro-Kopf-Wohnfläche z. B. in Erding von 37 m² auf 41,9 m² 

sehr deutlich an, fällt im darauffolgenden Jahr jedoch wieder leicht auf 41,6 m². 

Entwickelt sich die Pro-Kopf-Wohnfläche in Zukunft in einem linearen Trend so weiter wie in der Vergangenheit, 

so wird sie zum Ende des Jahres 2030 im Landkreis bei ca. 52,2 m² und in Erding bei ca. 45,4 m² liegen. Bei An-

sicht der Entwicklung der Jahre 2011 bis 2016 lässt sich ein zukünftiges leichtes Abflachen des Trends insbeson-

dere im Landkreis Erding feststellen. 

Auch ist z. B. in der LH München zu beobachten, dass steigende Immobilienpreise einen spürbaren Einfluss auf 

die Pro-Kopf-Wohnflächen besitzen. Insofern ist nicht zwingend mit einem ungehemmt linear steigenden Trend in 

Zukunft zu rechnen. 

Altersverteilung 

Bereits im Zeitraum von 1995 bis 2016 hat sich der demografische Wandel in der Stadt wie auch im Landkreis 

Erding bemerkbar gemacht, wenngleich in der Stadt weniger ausgeprägt als im Landkreis. Der Anteil der Kinder 

und Jugendlichen unter 18 ist über die Zeit hinweg relativ stabil geblieben (von 19,6% auf 18,4%). Insgesamt ist 

der Anteil der jüngeren Bevölkerung (unter 40 Jahre) zurückgegangen (von 54,6% auf 46,0%), während der An-

teil der 40- bzw. über 40-Jährigen deutlich zugenommen hat (von 45,4% auf 54,0%). 

In Zukunft werden sich die Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung fortsetzen. Der Anteil der Kinder und 

Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung wird bis zum Jahr 2030 zurück gehen (von 18,4% auf 17,1%), der An-

teil der über 65-jährigen noch weiter ansteigen (von 16,8% auf rd. 21,1%).  

Aufgrund des Bevölkerungszuwachses wird die absolute Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren bis 

zum Jahr 2030 trotzdem, jedoch geringfügig, um rd. 731 ansteigen. Die Zahl der über 65-jährigen wird deutlich 

um rd. 2.964 Personen zunehmen. Mehr als jeder fünfte Erdinger (21,1 %) gehört im Jahr 2030 zur Gruppe der 

Senioren. 
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und eigene Berechnungen PV 

 

Altersgruppe 1995 2016 

  Stadt Erding Landkreis Erding Stadt Erding Landkreis Erding 

  absolut in % zu insg. in % zu insg. absolut in % zu insg. in % zu insg. 

bis 5 Jahre 1.976 7,1 8,1 2.060 5,7 5,9 

6 bis 14 Jahre 2.651 9,6 10,7 3.295 9,1 9,0 

14 bis 17 Jahre 805 2,9 3,1 1.174 3,2 3,4 

18 bis 24 Jahre 2.317 8,4 8,3 2.897 8,0 8,3 

25 bis 29 Jahre 2.618 9,5 8,9 2.433 6,7 6,1 

30 bis 39 Jahre 4.762 17,2 18,1 4.825 13,3 13,0 

40 bis 49 Jahre 3.954 14,3 13,5 5.568 15,3 15,5 

50 bis 64 Jahre 4.757 17,2 16,6 7.671 21,1 22,3 

65 und mehr Jahre 3.855 13,9 12,8 6.368 17,5 16,5 

Summe 27.695 100,0 100,0 36.291 100,0 100,0 

 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und eigene Berechnungen PV 
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Altersgruppe 2016 2030 Veränderung 

  Stadt Erding Stadt Erding 2016-2030 

  absolut in % zu insg. absolut in % zu insg. absolut in % 

unter 18 Jahre 6.339 18,4 7.070 17,1 731 11,5 

18 bis unter 40 Jahre 9.495 27,6 10.770 26,0 1.275 13,4 

40 bis unter 65 Jahre 12.792 37,2 14.770 34,7 1.978 15,5 

65 und mehr Jahre 5.776 16,8 8.740 21,1 2.964 51,3 

Summe 34.402 100,0 41.350 100,0 6.948 20,2 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und eigene Berechnungen PV 

4.1.2 Entwicklungsszenarien bis 2030 

Das Landesamt für Statistik Bayern (STALA) gibt für den 31.12.2016 eine Einwohnerzahl von 36.291 an, hierbei 

sind, wie auch bei den Prognosen des STALA, nur die Hauptwohnsitze berücksichtigt. Bei der Zahl der Haupt- 

und Nebenwohnsitze liegt Erding zum 31.12.2016 schon bei insgesamt 38.428 Einwohnern. 

Das STALA prognostiziert für die Stadt Erding zum 31.12. für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 41.3007. 

Dies entspricht gegenüber dem Jahr 2016 einem Zuwachs von rd. 5.000 Einwohnern oder 13,8% insgesamt bzw. 

durchschnittlich 0,93% im Jahr (ca. 358 EW/Jahr). 

  1995 2016 Veränderung 1995-2016 in % 

durchschnittliches Wachstum 

pro Jahr in % 

Stadt Erding 27.695 36.291 31,0 1,30 

Lkr. Erding 104.509 135.429 29,6 1,24 

 

 Prognose 2016 2030 Veränderung 2016-2030 in % 

durchschnittliches Wachstum 

pro Jahr in % 

Stadt Erding 36.291 41.300 13,8 0,93 

Lkr. Erding 135.429 151.400 11,8 0,80 

 

Bei Annahme eines gleichbleibenden Wachstums von durchschnittlich rund 1,3% p.a., wie es zwischen 1995 und 

2016 stattgefunden hat, ergibt sich ein im Vergleich deutlich höherer Einwohnerzuwachs von insgesamt 7.195 

Einwohnern bis zum Ende des Jahres 2030 (ca. 514 EW/Jahr). 

                                                           

7 Bayerisches Landesamt für Statistik, Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2035, Dezember 2016, Basisjahr 
der Prognose: 2015 
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Bei einem noch darüber hinausgehenden, stärkeren Wachstum von 1,5% p.a., wie z.B. durch den Bau der 3. 

Startbahn am Flughafen M¿nchen ĂFranz Josef StrauÇñ bedingt, ergibt sich ein Einwohnerzuwachs von insge-

samt 8.410 Einwohnern bis zum Ende des Jahres 2030 (ca. 600 EW/Jahr). 

Angestrebt von der Stadt Erding wird ein Wachstum, welches bis zum Prognosehorizont 2030 den Anstieg der 

Bevölkerungszahl auf eine Zunahme von kleiner als 1 % je Jahr begrenzt. Innerhalb dieses Rahmens liegt das 

Szenario eines reduzierten Wachstums der Bevölkerung von ca. 0,65 % oder etwa 245 Einwohner je Jahr sowie 

der Wert des vom Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (STALA) prognostizierten Zuwach-

ses, der bei 0,93 % je Jahr bzw. einem Bevölkerungswachstum von insgesamt 5.000 Einwohnern liegt. 

 

Quelle: PV München / CL MAP, eigene Berechnungen 
 

4.1.3 Flächenpotentiale für Wohnen - Baurechtserhebung 

Bei der Kartierung der Bauflächenpotentiale wurde analog zum Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2003 eine 

Einteilung in verschiedene Quartiere vorgenommen. Diese wurden wie folgt definiert: 

01 Eichenkofen/Altham 

02 Langengeisling/Kehr 

03 Siglfing 

04 Gebiet westlich der Altstadt 

05 Altstadt und östliches Randgebiet 

06 Klettham 

07 Rotkreuz-/ Taufkirchener Straße 

08 Gebiet östlich der Bahn/Haager Straße 

09 Altenerding 

10 Aufhausen/Bergham 

11 Pretzen und Indorf 

12 Fliegerhorst 

+ 7.193 EW Szenario "weiter so" (1,3 % p.a.)

+ 7.645  EW Flªchenpotential FNP gesamt - langfristig bis Zielhorizont 2030

38.428 EW (2016) Haupt- und Nebenwohnsitze

36.291 EW (2016) Hauptwohnsitze

+ 8.410 EW Szenario "stªrker" (1,5 % p.a.)

+ 5.000 EW Szenario "STALA" (0,93 % p.a.)

+ 1.755 EW Bebauungsplªne rechtsverbindlich und Ä 34 BauGB - sofort verf¿gbar

+ 3.694 EW BPl rechtsverbindlich, Ä 34 und BPl im Verfahren - kurzfristig

+ 5.739 EW zzgl. BPl zu Verfahrensbeginn (Fliegerhorst) - mittelfristig

+ 3.450 EW Szenario "reduziert" (0,65 % p.a.)
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Baurechtserhebung - Flächenpotentiale für Wohnen, Stadtquartiere  

Süd 
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Die ermittelten potentiellen Bauflächen in den einzelnen Stadtteilen wurden dabei in verschiedene Kategorien 

gegliedert: 

- rechtsgültige Bebauungspläne  

(Wohngebiet / Dorfgebiet / Mischgebiet) 

- Bebauungspläne in Aufstellung: im Verfahrensverlauf / zu Verfahrensbeginn  

(Wohngebiet / Dorfgebiet / Mischgebiet) 

- Baurecht nach § 34 BauGB / Innenbereich / Baulücken  

(Wohngebiet / Dorfgebiet / Mischgebiet) 

- Entwicklungsflächen im FNP  

(Wohngebiet / Dorfgebiet / Mischgebiet) 

 

In den Kategorien Mischgebiet wurde dabei ein Anteil von jeweils 50% als Wohn- bzw. Gewerbefläche gewertet. 

Bei den Dorfgebietsflächen wurde eine Aufteilung in 40% gewerbliche und 60% Wohnbauflächen vorgenommen. 

Die entsprechenden gewerblichen Flächen wurden im Kapitel Flächenpotentiale für Gewerbe berücksichtigt und 

bewertet. 

 

Zur Umrechnung der erhobenen Flächen in mögliche Einwohner wurden folgende Parameter angewandt: 

Parameter  

Maß der baulichen Nutzung 

 Nettobauland 

80 % Bruttofläche  

(60 % bei Neuausweisung durch Bebauungs-

plan) 

 
Bebauungsdichte Wohngebiete WA 

Stadtteile 
0,4 GFZ 

 

 
Bebauungsdichte Wohngebiete WA 

Stadtgebiet 
0,6 GFZ 

 

 Bebauungsdichte Mischgebiete MI 0,6 GFZ 

 Bebauungsdichte Dorfgebiete MD 0,6 GFZ 
 

Wohnfläche pro Einwohner   

 Annahme Wohnfläche 42 m² 

 Innere Erschließung  20 % 

 Gesamtfläche   50 m² 

Datengrundlagen / Literatur:  

 
Bayerisches Landesamt für Statistik (STALA)  

Demografiespiegel 2016, Datenbank Genesis im Februar 2018 

 Einwohneramt Erding, Daten zur Einwohnerzahl, Januar 2017 

 PV München, Gemeindedaten 2016 
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Stadtquartier 01 Eichenkofen/Altham 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Stadtquartier Eichenkofen/Altham (01) gibt es Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 1,12 ha. Ge-

mäß den gewählten Parametern ergibt sich hieraus ein möglicher Einwohnerzuwachs von ca. 70 Einwohnern. 

Die Potentiale sind mit ca. 1,04 ha überwiegend als Bauland im FNP ausgewiesen. Der Rest der Flächenpotenti-

ale liegt in einer kleinen Fläche in einem rechtsverbindlichen Bebauungsplan. 

Stadtquartier 02 Langengeisling/Kehr 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Stadtquartier Langengeisling/Kehr (02) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 14,88 ha, 

zum größeren Teil als Bauland im FNP (ca. 9,51 ha) ausgewiesen, teilweise jedoch auch aus rechtsverbindlichen 

Bebauungsplänen oder Bebauungsplänen in Aufstellung (ca. 5,08 ha). Gemäß den gewählten Parametern ergibt 

sich hieraus insgesamt ein möglicher Einwohnerzuwachs von ca. 900 Einwohnern. 
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Stadtquartier 03 - Siglfing 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Stadtquartier Siglfing (03) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 5,12 ha, die mit ca. 

2,58 ha zum Teil als Bauland im FNP - große Teile als Dorfgebiet ï ausgewiesen sind, sich teilweise jedoch aus 

rechtsverbindlichen Bebauungsplänen (ca. 2,47 ha) bzw. aus Baurecht gemäß § 34 BauGB (ca. 0,8 ha) ergeben. 

Gemäß den gewählten Parametern resultiert hieraus insgesamt ein möglicher Einwohnerzuwachs von ca. 420 

Einwohnern. 

Stadtquartier 04 - Gebiet westlich der Altstadt 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Gebiet westlich der Altstadt (04) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 10,7 ha, über-

wiegend auch aus rechtsverbindlichen (ca. 2,14 ha) oder in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen (ca. 7,78 

ha) bzw. mit Baurecht gemäß § 34 BauGB (ca. 0,78 ha). Gemäß den gewählten Parametern ergibt sich hieraus 

insgesamt ein möglicher Einwohnerzuwachs von ca. 790 Einwohnern. 
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Stadtquartier 05 - Altstadt und östliches Randgebiet 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Untersuchungsbereich Altstadt und östliches Randgebiet der Altstadt (05) bestehen Flächenpotentiale in einer 

Größenordnung von ca. 2,96 ha, mit ca. 2,19 ha zum überwiegenden Teil als Flächen mit Baurecht gemäß § 34 

BauGB, teilweise mit 0,77 ha jedoch auch aus rechtsverbindlichen Bebauungsplänen. Gemäß den gewählten Pa-

rametern ergibt sich hieraus insgesamt ein möglicher Einwohnerzuwachs von ca. 230 Einwohnern. 

Stadtquartier 06 - Klettham 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Untersuchungsbereich Klettham (06) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 5,87 ha, mit 

zum überwiegenden Teil aus rechtsverbindlichen (ca. 0,78 ha) oder in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen 

(ca. 4,22 ha), teilweise jedoch mit ca. 0,88 ha auch als Flächen mit Baurecht gemäß § 34 BauGB. Gemäß den 

gewählten Parametern ergibt sich hieraus insgesamt  ein möglicher Einwohnerzuwachs von ca. 460 Einwohnern. 
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Stadtquartier 07 ï Rotkreuz-/Taufkirchner Straße 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Untersuchungsbereich Rotkreuz-/Taufkirchnerstraße (07) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung 

von ca. 1,88 ha, ausschließlich aus rechtsverbindlichen Bebauungsplänen. Gemäß den gewählten Parametern 

ergibt sich hieraus ein möglicher Einwohnerzuwachs von ca. 180 Einwohnern. 

Stadtquartier 08 - Gebiet östlich der Bahn/Haager Straße 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Stadtquartier östlich der Bahn/Haager Straße (08) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von 

ca. 20,8 ha, davon aus rechtsverbindlichen oder in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen ca. 17,03 ha und 

ca. 0,88 ha als Bauland im FNP ausgewiesen bzw. untergeordnet mit Baurecht gemäß § 34 BauGB (ca. 0,68 ha). 

Gemäß den gewählten Parametern ergibt sich hieraus von allen untersuchten Quartieren der zweitgrößte mögli-

che Einwohnerzuwachs in Höhe von ca. 1.310 Einwohnern. 
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Stadtquartier 09 - Altenerding 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Stadtquartier Altenerding (09) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 2,36 ha, davon aus 

rechtsverbindlichen oder in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen 1,83 ha, mit Baurecht gemäß § 34 BauGB 

ca. 0,53 ha. Gemäß den gewählten Parametern ergibt sich hieraus ein möglicher Einwohnerzuwachs in Höhe von 

ca. 150 Einwohnern. 

Stadtquartier 10 ï Aufhausen/Bergham 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Im Untersuchungsbereich Aufhausen/Bergham (10) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 

9,39 ha, zum überwiegenden Teil als Bauland im FNP ausgewiesen (ca. 8,0 ha) bzw. untergeordnet mit Baurecht 

gemäß § 34 BauGB (ca. 0,7 ha), teilweise jedoch auch aus rechtsverbindlichen Bebauungsplänen (ca. 0,7 ha). 

Gemäß den gewählten Parametern ergibt sich hieraus insgesamt ein möglicher Einwohnerzuwachs von ca. 730 

Einwohnern. 
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Stadtquartier 11 ï Pretzen und Indorf 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

In den Bereichen Pretzen und Indorf (11) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 2,79 ha, 

davon aus rechtsverbindlichen oder in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen ca. 2,4 ha und ca. 0,39 ha als 

Bauland im FNP ausgewiesen. Gemäß den gewählten Parametern ergibt sich hieraus ein möglicher Einwohner-

zuwachs in Höhe von ca. 160 Einwohnern. 

Stadtquartier 12 - Fliegerhorst 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 

Das Stadtquartier Fliegerhorst (12) ist unterteilt in drei Teilbereiche  

- 12a Neuer Bahnhof,  

- 12b Fliegerhorst Süd und  

- 12c Fliegerhorst Nord. 
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Im Bereich des neuen Bahnhofs (12a) bestehen Flächenpotentiale in einer Größenordnung von ca. 1,77 ha, aus-

schließlich aus dem dort in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan. Gemäß den gewählten Parametern ergibt 

sich hieraus ein möglicher Einwohnerzuwachs in Höhe von ca. 110 Einwohnern.  

Im Bereich des südlichen Fliegerhorstes (12b) bestehen die größten Flächenpotentiale in einer Größenordnung 

von ca. 26,9 ha, die sich aus dem für den Bereich erstellten Strukturkonzept und dem sich im Verfahrensbeginn 

befindlichen (Aufstellungsbeschluss) Bebauungsplan ergeben. Gemäß den gewählten Parametern ergibt sich 

hieraus ein möglicher Einwohnerzuwachs in Höhe von ca. 1.930 Einwohnern. Im Bereich des nördlichen Flieger-

horstes (12c) sind keine Wohnbauflächen oder gemischte Bauflächen vorhanden. 

4.1.4 Baurechtserhebung Ergebnis 

In der Gesamtschau ergibt sich aus den ermittelten Baurechtspotentialen ein möglicher Einwohnerzuwachs von 

ca. 7.640 Einwohnern (vgl. Ziffer 8.5 ĂDatenübersicht Baurechtserhebung (Wohnbauflächen, gemischte Bauflä-

chen, gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen)ñ). 

Die Potentiale lassen sich zeitlichen Verfügbarkeiten zuordnen. So stehen die Potentiale der rechtsverbindlichen 

Bebauungspläne für ca. 992 Einwohner kurzfristig für eine Bebauung zur Verfügung. Kurz- bis mittelfristig mobili-

siert werden sollten die Potentiale der Innenentwicklung (nach Ä 34 Ăim Zusammenhang bebauter Ortsteile) f¿r 

ca. 537 Einwohner. Im Verfahren befindliche Bebauungspläne, die mittelfristig zur Verfügung stehen, haben Po-

tentiale für weitere ca. 1.737 Einwohner. So dass rund 40-45 % der Flächen für zukünftige Wohnbedarfe kurz- bis 

mittelfristig entwickelt werden könnten. Mittel- bis langfristig stehen darüber hinaus die Flächen insbesondere des 

Fliegerhorstes zur Verfügung mit der Freigabe in 2021 bzw. bis 2024 (vgl. Ziffer 1.3. ĂFliegerhorst Erdingñ). Dar-

über hinausgehende langfristige Potentiale liegen in den Baulandreserven des Flächennutzungsplans für ca. 

1.548 mögliche Einwohner. 

 

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 
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Von den Baulandpotentialen sind fast 91 % in Wohngebieten ausgewiesen. Etwa 6 % zukünftiger Potentiale lie-

gen in Mischgebieten und noch einmal 3 % in Dorfgebieten. 

 

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 
 

Innerhalb der untersuchten Stadtquartiere liegen große Potentiale innerhalb der Gebiete Langengeisling, Kehr 

(02) und westlich der Altstadt (04) mit einem möglichen Zuwachs von zusammen ca. 1.700 Einwohnern und öst-

lich der Bahn / Haager Straße (08) mit ca. 1.310 Einwohnern. Die größten Potentiale liegen mit ca. 2.050 Einwoh-

nern im Bereich des Fliegerhorstes (12). 

 

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 
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4.1.5 Gegenüberstellung Flächen-, Einwohnerpotentiale und Entwicklungsszenarien 

Bei der direkten Gegenüberstellung der erhobenen Flächenpotentiale mit den dargestellten Entwicklungsszena-

rien (vgl. Ziffer 0) ergibt sich, dass bei Annahme eines gebremsten, Ăreduziertenñ Bevölkerungswachstums eine 

Deckung des Zuwachses überwiegend mit den kurz- bis mittelfristig verfügbaren Flächenpotentialen möglich ist. 

Alle über dieses Szenario hinaus gehenden Szenarien lassen sich mit einer gezielten Steuerung der planerischen 

Entwicklung begegnen. 

Bei Annahme der Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (STALA) bis zum 

Jahr 2030 stehen ebenfalls mittelfristig genug Flächenpotentiale zur Verfügung. Weitere Baulandausweisungen 

im Rahmen der Flächenvorsorge (FNP) wären nicht notwendig. 

Bei Annahme des Entwicklungsszenarios Ăweiter soñ (ungebremster fortlaufender Trend der Bevölkerungsent-

wicklung) mit einem jährlichen Zuwachs von 1,3% und eine über den derzeitigen Trend hinausgehende Bevölke-

rungsentwicklung lassen sich mit Mobilisierung der im Flächennutzungsplan vorhandenen Reserven und mittels 

einer gezielten Steuerung des Maßes der baulichen Entwicklung bei der Entwicklung des Fliegerhorstes und wei-

terer Neubauvorhaben bewältigen. 

 

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 (EW = Einwohner) 

+ 7.193 EW Szenario "weiter so" (1,3 % p.a.)

+ 7.449 EW Flªchenpotential FNP gesamt - langfristig bis Zielhorizont 2030

38.428 EW (2016) Haupt- und Nebenwohnsitze

36.291 EW (2016) Hauptwohnsitze

+ 8.410 EW Szenario "stªrker" (1,5 % p.a.)

+ 5.000 EW Szenario "STALA" (0,93 % p.a.)

+ 1.529 EW Bebauungsplªne rechtsverbindlich und Ä 34 BauGB - sofort verf¿gbar

+ 3.266 EW BPl rechtsverbindlich, Ä 34 und BPl im Verfahren - kurzfristig

+ 5.901 EW zzgl. BPl zu Verfahrensbeginn (Fliegerhorst) - mittelfristig

+ 3.450 EW Szenario "reduziert" (0,65 % p.a.)
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Quelle: Ermittlung Wohnflächenpotentiale FNP; CL MAP 2014 
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4.2 Arbeiten in Erding ð Arbeitsplatz- und Gewerbeflächenentwicklung 

Neben den Wohnbauflächen wurde auch das gewerbliche Flächenpotenzial im Stadtgebiet erhoben und der 

Frage nachgegangen, ob das vorhandene Flächenpotenzial den künftigen Bedarfen nach Gewerbeflächen ge-

recht wird - insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftsbereiche und die damit einherge-

hende Nachfragestrukturen. 

Bei der wirtschaftlichen Entwicklung Erdings und der ganzen Region spielt der nur wenige Kilometer entfernte 

Großflughafen München im Erdinger Moos eine entscheidende Rolle. Größte Arbeitgeber der Stadt sind der Er-

dinger Weißbräu, die Therme Erding und das Rechenzentrum Amadeus, einer der führenden EDV-Dienstleister 

der Touristikbranche weltweit. 

4.2.1 Arbeitsplatzentwicklung  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist in den letzten 21 Jahren stetig von 10.330 Beschäf-

tigten im Jahre 1995 auf rund 13.700 Beschäftigte im Jahr 2016 gestiegen. Dabei sind die Beschäftigtenzahlen 

im Durchschnitt je Jahr um 1,35% gewachsen. Insgesamt haben diese von 1995 bis 2016 um ca. 32,6% zuge-

nommen. 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik; Darstellung PV München / CL MAP 

Im Jahr 1995 arbeiteten 0,5% der Beschäftigten in der Landwirtschaft, rund 22,9% im produzierenden Gewerbe, 

21,8% im Sektor Handel, Verkehr und Gastgewerbe sowie etwa 54,8% in sonstigen Dienstleistungen.  

Im Jahre 2016 zeigt die Verteilung zu Lasten des produzierenden Gewerbes nur noch 13,85% der Anteile an den 

Beschäftigten aller Wirtschaftsbereiche und zu Gunsten des Sektors Handel, Verkehr und Gastgewerbe 29,7% 

der Anteile. Die sonstigen Dienstleistungen liegen mit 56,2% leicht über den Wert von 1995 und bei der Land- 

und Forstwirtschaft sinkt der Anteil auf nunmehr 0,25% der Beschäftigten. 
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Quelle: STALA 2018, Darstellung PV München / CL MAP 

Prognosen einschlägiger Fachinstitutionen gehen davon aus, dass diese Entwicklung sich auch künftig fortsetzen 

wird. So gehen diese davon aus, dass der maßgebliche Wachstumssektor der Dienstleistungssektor sein wird, 

der sowohl öffentliche als auch private Dienstleistungen aller Formate umfasst und um das Jahr 2030 mindestens 

60% der Arbeitsplätze in Erding umfassen wird. Im Bereich der Dienstleistungen entstehen damit im Stadtgebiet 

künftig die größten Arbeitsplatzbedarfe. Ein leichter Anstieg wird auch im Wirtschaftsbereich Handel-Verkehr-

Gastgewerbe auf rund 30 % zu verzeichnen sein, wobei dies vor allem auf die geplanten Verkehrsinfrastruktur-

maßnahmen konzentriert ist. 

 

4.2.2 Szenarien der Beschäftigtenentwicklung  

Bezogen auf den gegenwärtigen Bestand an Arbeitsplätzen in Erding zeigt sich bei einer Trendfortschreibung der 

Beschäftigtenentwicklung der vergangenen 21 Jahre (1995-2016) für weiter 14 Jahre bis zum Ende des Jahres 

2030 (Zielhorizont 2030) nachfolgendes Bild in drei unterschiedlichen Wachstumsszenarien. Die Szenarien zei-

gen unter dem Aspekt der Trendfortschreibung auf wie sich die Arbeitsplatzentwicklung in Erding bis 2030 dar-

stellen würde, sollte sich der Trend geringer als bisher (0,5% p.a.), etwa gleich stark wie bisher (1% p.a.) oder 

stärker als bisher entwickeln.8 

                                                           

8 Quellen und Grundlagen: PV München, IFO Institut 2002: Der Flughafen und sein Umland, Grundlagenermittlung für einen Dialog; 

Bulwien GESA AG 2006, PV München: Aktualisierung s.o., Strukturgutachten 2020; Empirica 2011: Erwerbstätigenprognose für die 
Region München; STALA: Demografiespiegel 2012 und 2016; PV München: Gemeinde- und Kreisdaten 2013 und 2016 
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Stadt Erding ï Flächennutzungsplan 

Entwicklung der Arbeitsplätze (SVB)9 bis zum Zielhorizont 2030 

 gesamt 1. Sektor 

Land- und 

Forstwirt-

schaft 

2. Sektor 

Produzieren-

des  

Gewerbe 

3. Sektor 

Handel, Gast-

gewerbe, Ver-

kehr 

4. Sektor 

Sonstige 

Dienstleis-

tungen 

2016  

(Letzter statistisch erfasster Wert) 13.697 31 1.897 4.070 7.699 

 

2030 Szenario 1,0% 15.743 16 1.574 4.723 9.430 

2030 Szenario 1,3% 16.409 16 1.641 4.923 9.829 

2030 Szenario 1,6% 17.101 17 1.710 5.130 10.244 

 

Differenz Szenario 1,0% zu 2016 2.046 -15 -323 653 1.731 

Differenz Szenario 1,3% zu 2016 2.712 -15 -256 853 2.130 

Differenz Szenario 1,6% zu 2016 3.404 -14 -187 1.060 2.545 

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; PV München 2012 / CL MAP 2014 und 2018 

Unter der Annahme eines konsolidierten (1%), eines unverändert gleich bleibenden (1,3%) bis etwas stärkeren 

Wachstums (1,6%) an Arbeitsplätzen im Zeitraum bis Ende 2030, das als weitgehendes und sogenanntes Im-

puls-Szenario die Realisierung der 3. Startbahn am Flughafen München, den Ausbau des Erdinger Ringschlus-

ses sowie der Walpertskirchener Spange voraussetzt, wird sich die Zahl der Arbeitsplätze um rund 2.000 bis 

etwa 3.400 erhöhen, allein der Anteil der Zuwächse bei den Dienstleistungsbeschäftigten liegt bei hochgerechnet 

1.700 bis 2.500 Personen. 

 

Entwicklung der Arbeitsplätze (AP) in Erding ï Szenarien bis 2030: 

 

Quelle: PV München / CL MAP, eigene Berechnungen 

                                                           

9 SVB: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

+ 3.404 AP Szenario "stªrkeres Wachstum" (1,6 % p.a.)

13.697 Arbeitsplªtze - AP (2016) 

+ 2.712 AP Szenario "weiter wie bisher" (1,3 % p.a.)

+ 2.046 AP Szenario "konsolidiert" (1,0 % p.a.)

+ 6.322  AP Flªchenpotential FNP gesamt - langfristig bis Zielhorizont 2030

+ 1.765 AP Bebauungsplªne rechtsverbindlich - sofort verf¿gbar

+ 2.835 AP BPl rechtsverbindlich, Ä 34 und BPl im Verfahren - kurzfristig

+ 5.584 AP zzgl. BPl zu Verfahrensbeginn (Fliegerhorst) - mittelfristig
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4.2.3 Flächenpotenziale für Gewerbe - Baurechtserhebung 

Analog zur Baurechtserhebung der Wohnbauflächen (vgl. Ziffer 4.1.3) wurden für das Stadtgebiet Erding die Ge-

werbeflächenpotentiale erhoben. Die Einteilung der Quartiere entspricht der dort verwendeten. 

Die Bauflächen in den einzelnen Stadtteilen wurden dabei in verschiedene Kategorien gegliedert: 

- rechtsgültige Bebauungspläne  

(Gewebegebiet / Industriegebiet / Sondergebiet) 

- Bebauungspläne in Aufstellung: im Verfahrensverlauf / zu Verfahrensbeginn  

(Gewebegebiet / Industriegebiet / Sondergebiet) 

- Baurecht nach § 34 BauGB / Innenbereich / Baulücken  

(Gewebegebiet / Industriegebiet / Sondergebiet) 

- Entwicklungsflächen im FNP  

(Gewebegebiet / Industriegebiet / Sondergebiet) 

 

Die Kategorie der Mischgebiete wurde in der Wohnbauflächenerhebung erfasst. Der Anteil von jeweils 50% 

Wohn- bzw. Gewerbefläche wurde aufgenommen und gewertet. Analog hierzu wurde bei den Dorfgebietsflächen 

eine Aufteilung in 40% gewerbliche und 60% Wohnbauflächen vorgenommen. 

Die Ermittlung der potenziell möglichen Arbeitsplätze aufgrund des vorhandenen Flächenpotenzials folgt dem 

Muster einschlägiger Fachinstitutionen bzw. regionaler Fachgutachten (z.B. IFO Institut, Empirica, Bulwien 

GESA, PV München)10 und wurde wie folgt berechnet: 

Parameter 

Maß der baulichen Nutzung 

 Nettobauland 80 % Bruttofläche 

   

 Gewerbe GE, GI 0,7 GFZ 

 Mischgebiet, Dorfgebiet  MI, MD  0,6 GFZ 

 Sondergebiet Forschung, Hochschule  SO ĂWñ 1,0 GFZ 

 Sondergebiet Einzelhandel  SO ĂEñ 0,3 GFZ 

 Sondergebiet Freizeit und hoher Gr¿nanteil  SO ĂF, Gñ 0,1 GFZ 

                                                           

10 Datengrundlagen / Literatur  

PVAWM und IFO Institut 2002, Der Flughafen und sein Umland, Grundlagenermittlung für einen Dialog 
Bulwien GESA AG 2006, PV München, Aktualisierung s. o.: Strukturgutachten 2020 
Empirica 2011, Erwerbstätigenprognose für die Region München 
Bayerisches Landesamt für Statistik (STALA), Demografiespiegel 2012 und 2016,  
Datenbank Genesis im Februar 2018 
PV München, Gemeinde- und Kreisdaten 2013 und 2016 
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Parameter 

Betriebsfläche pro Beschäftigtem 

 
Industrie und einfaches Gewerbe GI und GE 120 m² 

 Gewerbe und Gewerbe in gemischten Baugebieten GE und MI 80 m² 

 Sondergebiet Forschung, Hochschule  SO ĂWñ 50 m² 

 Sondergebiet Einzelhandel  SO ĂEñ 110 m² 

 Sondergebiet Freizeit und hoher Gr¿nanteil  SO ĂF, Gñ 100 m² 

Hinweis:  Vorgenannte Flächen und Kennziffern beruhen auf Grundlage plausibilisierten Annahmen 

 

Bei der Übersicht der ermittelten Flächenpotentiale zeigt sich, dass sich der überwiegende Teil der Flächen auf 

die zwei Schwerpunkte Gewerbegebiet West und Fliegerhorst verteilen. Drei weitere Bereiche mit Flächenpo-

tentialen befinden sich im Stadtquartier Siglfing, in Klettham und in Aufhausen / Bergham. 

 

1 Eichenkofen / Altham 

2 Langengeisling/ Kehr 

3 Siglfing 

4 Gebiet westlich der Altstadt 

5 Altstadt östliches Randgebiet 

6 Klettham 

7 Rotkreuz-, Taufkirchener Straße 

8 Gebiet östlich der Bahn / Haager Straße 

9 Altenerding 

10 Aufhausen / Bergham 

11 Pretzen 

12 Neuer Bahnhof, Fliegerhorst Nord und Süd 

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018 
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Gewerbliche Flächenpotenziale Altstadt und östliches Randgebiet ï Bestandsaufnahme 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018, Stadtquartier 05 

Im Bereich des Gebiets ĂAm Mühlgrabenñ befindet sich innerhalb des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 

Nr. 224 eine ca. 0,33 ha große Sonderbaufläche für den Einzelhandel, welche als Potential mit erfasst wurde. 

Gewerbliche Flächenpotenziale Erding West ï Bestandsaufnahme 

   

Quelle: Bestandsaufnahme FNP; CL MAP 2018, Stadtquartier 04 

Im Gewerbegebiet Erding West (Stadtquartier 04) bestehen mit ca. 38,83 ha unbebautem Flächenpotenzial für 

allgemeine gewerbliche Nutzungen gute Ansiedlungsvoraussetzungen für verkehrsintensive Nutzungen durch 

den unmittelbaren Anschluss an die Flughafentangente (FTO).  




















































































































































































































































































































































































